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1 Vorwort, Impressum, Abkürzungsverzeichnis 

1.1 Vorwort 

Das vorliegende Handbuch Rechnungswesen Gemeinden umfasst die wesentlichen Rechtsgrundlagen und 
Ausführungsbestimmungen für den Finanzhaushalt und das Rechnungswesen der Gemeinden. Die gesetzli-
chen Grundlagen werden mit praxisbezogenen Beispielen ergänzt, mit dem Ziel die Aargauer Gemeinden bei 
ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.  
 
Grundlage des Handbuchs sind das Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz, GG) vom 
19. Dezember 1978 (Stand 1. Januar 2019), SAR 171.100, das Gesetz über die Ortsbürgergemeinden (Orts-
bürgergemeindegesetz, OBGG) vom 19. Dezember 1978 (Stand 1. Januar 2019), SAR 171.200, die Verord-
nung über den Finanzhaushalt der Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindeanstalten (Finanzverord-
nung, FiV) vom 19. September 2012 (Stand 1. Januar 2019), SAR 617.113 sowie die diesbezüglichen Wei-
sungen und Kreisschreiben des Departements Volkswirtschaft und Inneres bzw. der Gemeindeabteilung. Die 
Rechnungslegung der Aargauer Gemeinden orientiert sich am Handbuch zum Harmonisierten Rechnungsle-
gungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2 und an den Fachempfehlungen der Konferenz der Kan-
tonalen Finanzdirektoren zur Rechnungslegung öffentlicher Gemeinwesen in der Schweiz. Dazu zählen auch 
die Auslegungen zu den Fachempfehlungen des Schweizerischen Rechnungslegungsgremiums für den öf-
fentlichen Sektor (SRS-CSPCP).    
 
Die Aktualisierung des Handbuchs wurde in Zusammenarbeit mit dem Vorstand der Finanzfachleute Aargauer 
Gemeinden realisiert. Wir danken den Vertretern der Finanzfachleute an dieser Stelle für die wertvollen Hin-
weise zur Überarbeitung des Handbuchs. Wir sind dankbar für Anregungen und Hinweise zur Weiterentwick-
lung, Verbesserung und Aktualisierung des Handbuchs.   
 
Für die fachlichen Ausführungen zur Rechnungsprüfung durch die Finanzkommission verweisen wir auf das 
separate Handbuch "Rechnungsprüfung Gemeinden" (https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/finanzauf-
sicht/rechnungspruefung/handbuch/handbuch_2.jsp).  
 
Departement Volkswirtschaft und Inneres 
Gemeindeabteilung 
Sektion Finanzaufsicht Gemeinden 
 
 
Aarau, 1. März 2020 
 

https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/finanzaufsicht/rechnungspruefung/handbuch/handbuch_2.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/finanzaufsicht/rechnungspruefung/handbuch/handbuch_2.jsp
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1.2 Impressum 

 
Herausgeber Departement Volkswirtschaft und Inneres 
 Gemeindeabteilung 
 Sektion Finanzaufsicht Gemeinden 
 Frey-Herosé-Strasse 12 
 5001 Aarau 
 Tel. 062 835 16 50 
 E-Mail finanzaufsicht.gemeindeabteilung@ag.ch 
 Webseite www.ag.ch/ga 
 
 
Bezug Das Handbuch Rechnungswesen, der Kontenrahmen und die funktionale Gliede-

rung sowie die Arbeitsinstrumente und Vorlagen stehen in elektronischer Form 
auf der Internetseite der Gemeindeabteilung zur Verfügung 
(https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/finanzaufsicht/finanz_rechnungswe-
sen/handbuch_/handbuch_1.jsp). 

 
 
Aktualisierung Die vorliegende Version des Handbuchs Rechnungswesen ersetzt das bisherige 

Handbuch (Version 1.1.2018). Die Änderungen gegenüber dem Handbuch werden 
in der beiliegenden Tabelle aufgeführt. Zukünftige Aktualisierungen werden den 
Gemeinden per Mail angezeigt. Für den Download des aktualisierten Inhalts sind 
die Benutzer selber verantwortlich. Die Änderungen gegenüber der Version 
1.1.2018 gelten ab dem Budget 2021 sowie Rechnung 2021. Für die Jahresrech-
nung 2020 sind die Änderungen soweit möglich ebenfalls anzuwenden. Änderun-
gen im Gemeindegesetz bzw. in der Finanzverordnung per 01.01.2019, welche mit 
dem aktuellen Handbuch ebenfalls aufgenommen wurden, sind jedoch bereits ab 
dem Rechnungsjahr 2019 umzusetzen. 

 
 
Hinweis Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird eine geschlechterneutrale Bezeich-

nung oder die männliche Sprachform verwendet. Sämtliche Ausführungen gelten 
in gleicher Weise für beide Geschlechter.  

 
 

mailto:finanzaufsicht.gemeindeabteilung@ag.ch
http://www.ag.ch/ga
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Änderungsprotokoll Handbuch Rechnungswesen Gemeinden 

 

 

  

Datum Kapitel Änderung 
Anzeige an Ge-
meinden per Mail 

30.06.2016 Alle Generelle Aktualisierung Handbuch 30.06.2016 

01.01.2018 5.6.1 
Präzisierung der buchhalterischen Behandlung von 
Baulanderschliessungen 

22.12.2017 

01.01.2018 7.1.7.1 
Änderung des zu verwendenden Zinssatzes für die Ka-
pitalkosten 

22.12.2017 

01.01.2018 10 Entfernung Kapitel Finanzausgleich nach Neuordnung 22.12.2017 

01.01.2018 14.2 Anpassungen aus Teilrevision MWSTG 22.12.2017 

01.03.2020 alle 
Generelle Aktualisierung, Anpassungen aus Teilrevi-
sion Gemeindegesetz und Finanzverordnung  

01.03.2020 
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1.3 Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzung Text 

Abs. Absatz 

AF Abfallwirtschaft 

AG-Steuern Aktiensteuern 

AGV Aargauische Gebäudeversicherung 

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung 

AK  Aktienkapital 

AKB Aargauische Kantonalbank 

AW Abwasserbeseitigung 

ARA Abwasserreinigungsanlage  

Art. Artikel 

ASR Auszahlungsschein mit Referenznummer 

BAB Betriebsabrechnungsbogen 

BAR Betriebsabrechnung Forst 

BauG Gesetz über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwesen 

BD Baudepartement des Kantons Aargau 

BEBU Betriebsbuchhaltung 

betr. betreffend 

BF Bilanzfehlbetrag 

BK  Budgetkredit 

BKS Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau 

BVG Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

BZG Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz 

BZG-AG Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau 

BZV-AG Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau 

bzw. beziehungsweise 

DBR Dienst- und Besoldungsreglement 

DFR Departement Finanzen und Ressourcen 

d.h. das heisst 

Diff. Differenz 

DVI Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau 

div. diverse 

EB Eröffnungsbilanz 

EDV Elektronische Datenverarbeitung 

EG Einwohnergemeinde 

EG UWR 
Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Schutz von Umwelt und  
Gewässer 

EK Eigenkapital 

EL Ergänzungsleistung 

EO Erwerbssatzordnung 
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ESR Einzahlungsschein mit Referenznummer 

ESTV Eidgenössische Steuerverwaltung 

etc. et cetera 

evtl. eventuell 

EW Elektrizitätswerk 

ff Fortfolgende 

FFV 
Verordnung über die Beitragsleistung aus dem Fonds zur Verhütung und Bekämpfung 

       von Feuerschäden 

FIBU Finanzbuchhaltung 

Fiko Finanzkommission 

FiV Finanzverordnung 

Fkt. Funktion 

FiAD Dekret über den Finanzausgleich zwischen den Gemeinden 

FiAG Gesetz über den Finanzausgleich zwischen den Gemeinden 

FiAV Verordnung über den Finanzausgleich zwischen den Gemeinden 

Fr. Franken 

FV Finanzvermögen 

FW Feuerwehr 

ER Erfolgsrechnung 

GEP Generelle Entwässerungsplanung 

GDE Gemeinde 

GG Gemeindegesetz 

GK Gemeinkosten 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GPR Gesetz über die politischen Rechte 

GR Gemeinderat 

GV Gemeindeversammlung 

HB RW Handbuch Rechnungswesen Gemeinden 

HPS Heilpädagogische Schule 

HRM1 Harmonisiertes Rechnungsmodell 1 

HRM2 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 

IG Interessensgemeinschaft 

IKS Internes Kontrollsystem 

inkl. inklusive 

i.O. in Ordnung 

IR Investitionsrechnung 

IT Informationstechnologie 

IV Invalidenversicherung 

KA Kreditabrechnung 

KG Kulturgesetz 

KK  Kontokorrent 
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KKAG Konferenz der Kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen 

km Kilometer 

KMU kleine und mittlere Unternehmen 

KUV Kranken- und Unfallversicherung 

KV Kantonsverfassung 

KVA Kehrichtverbrennungsanlage 

kWh Kilowattstunden 

KZ Kennzahl 

lit. litera (Buchstabe) 

LS Liegenschaften 

m2 Quadratmeter 

MWST Mehrwertsteuer 

MWSTG Mehrwertsteuergesetz 

NA Nettoaufwand 

NBU Nichtbetriebsunfall 

NFA 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und    
Kantonen 

NI Nettoinvestitionen 

Nr. Nummer 

NS Nettoschuld 

NZ Nettozinsen 

OG Ortsbürgergemeinde 

OBGG Ortsbürgergemeindegesetz 

OP Offener Posten 

OR Schweizerisches Obligationenrecht 

PC Postscheckkonto 

PK Pensionskasse 

PS Schweizer Prüfungsstandards 

PS920 Vereinbarte Prüfungshandlungen 

RAB Revisionsaufsichtsbehörde 

RAG Revisionsaufsichtsgesetz 

RK Rechnungskreis 

RR  Regierungsrat  

RRB Regierungsratsbeschluss 

SAR Systematische Sammlung des Aargauischen Rechts 

SBB Schweizerische Bundesbahnen 

SchKG Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs 

SF Spezialfonds oder Spezialfinanzierung 

SHF Selbsthilfefonds der Schweizerischen Wald- und Holzwirtschaft 

SL Servicelösung Steuerbezug 

SPG Sozialhilfe- und Präventionsgesetz 
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SR Systematische Rechtssammlung des Bundes 

STAG Steuerbezug Aargauer Gemeinden 

StG Steuergesetz 

SUISA Schweiz. Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke 

SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 

SVA Sozialversicherung Aargau 

u.a. unter anderem 

UG Unvereinbarkeitsgesetz 

usw. und so weiter 

UVG Bundesgesetz über die Unfallversicherung 

V EG UWR 
Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Schutz von  
Umwelt und Gewässer 

VGPR Verordnung zum Gesetz über die politischen Rechte 

VKG Verordnung zum Kulturgesetz 

VS Verlustschein 

VSV Verordnung über die Strukturverbesserung 

VV Verwaltungsvermögen 

VVGK Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten 

VwE Verwaltungsentschädigung 

VWG Verantwortlichkeitsgesetz 

WV Wasserwerk 

WB Wertberichtigung 

WEG Schweiz. Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz 

WIR Wirtschaftsring-Genossenschaft 

WOV Wirkungsorientierte Verwaltungsführung 

v.a. vor allem 

vgl. vergleiche 

z.B. zum Beispiel 

z.G. zu Gunsten 

z.H. zu Handen 

Ziff. Ziffer 

ZS  Zivilschutz  

ZSG Bundesgesetz über den Zivilschutz 

ZSO Zivilschutzorganisation 

ZSV Verordnung über den Zivilschutz 

ZUG Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger 
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2.3.2 Erfolgsrechnung 

Die Erfolgsrechnung weist für die Rechnungsperiode den Wertzuwachs als Ertrag und den Wertverzehr als 
Aufwand aus (§ 84d GG). 
Die Erfolgsrechnung soll das jährliche finanzielle Ergebnis der Gemeinde im Sinne des True and Fair View-
Prinzips darstellen. Der Saldo der Erfolgsrechnung (Ertrags- oder Aufwandüberschuss) verändert den  
Bilanzüberschuss bzw. den Bilanzfehlbetrag. Mittelfristig soll das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung aus-
geglichen sein (§ 88g GG). Um den Periodenerfolg objektiv zu ermitteln, sind die Aufwände und Erträge 
nach dem Grundsatz der periodengerechten Verbuchung (Rechnungsabgrenzungen) und der Bruttodarstel-
lung zu behandeln (§ 91a Abs. 2). 
 
Die Artengliederung der Erfolgsrechnung sieht wie folgt aus, der verbindliche,  detaillierte Kontenplan ist auf 
der Homepage verfügbar: 
 

Aufwand 30 Personalaufwand 

 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 

 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 

 34 Finanzaufwand 

 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 

 36 Transferaufwand 

 37 Durchlaufende Beiträge 

 38 Ausserordentlicher Aufwand 

 39 Interne Verrechnungen 
 90 Abschluss Erfolgsrechnung 
 

Ertrag 40 Fiskalertrag 

 41 Regalien und Konzessionen 

 42 Entgelte 

 43 Finanzertrag 

 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 

 46 Transferertrag 

 47 Durchlaufende Beiträge 

 48 Ausserordentlicher Ertrag 

 49 Interne Verrechnungen 

 90 Abschluss Erfolgsrechnung 

 

Die harmonisierte Rechnungslegung gibt folgende funktionale Gliederung für die Erfolgs- sowie Investitions-
rechnung vor: 
 
0 Allgemeine Verwaltung 
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 
2 Bildung 
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 
4 Gesundheit 
5 Soziale Sicherheit 
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7 Umweltschutz und Raumordnung 
8 Volkswirtschaft 
9 Finanzen und Steuern 
 
Die vollständige funktionale Gliederung findet sich unter ebenfalls auf der Homepage. 

https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/finanzaufsicht/finanz_rechnungswesen/kontenplaene/kontenplaene_1.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/finanzaufsicht/finanz_rechnungswesen/kontenplaene/kontenplaene_1.jsp
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2.4.2 Rechnungslegungsgrundsätze 

Die Rechnungslegung vermittelt eine klare, vollständige und wahrheitsgetreue Übersicht über die Haushalts-
führung, das Vermögen und die Verpflichtungen. Sie richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstel-
lung, der Periodenabgrenzung, der Wesentlichkeit und der Vergleichbarkeit (§ 91a GG). Diese Grundsätze 
werden ergänzt durch die Budgetierungsgrundsätze (§ 87a GG) sowie die Buchführungsgrundsätze (§ 92a 
GG). In § 4 der Finanzverordnung werden erwähnte Grundsätze näher erläutert: 
 
Jährlichkeit / Periodenabgrenzung: Das Budget und die Jahresrechnung werden für ein Kalenderjahr er-
stellt. Budget und Jahresrechnung müssen zeitlich identisch sein. 
 
Spezifikation: Aufwände und Erträge sowie Ausgaben und Einnahmen sind nach der Artengliederung des 
Kontenrahmens zu unterteilen. 
 
Vollständigkeit: Im Budget sind alle erwarteten Aufwände und Erträge sowie Ausgaben und Einnahmen 
aufzuführen. Die Finanzvorfälle und Buchungstatbestände sind lückenlos und periodengerecht zu erfassen. 
Nebenrechnungen sind lediglich dann gestattet, wenn sie im Kontenplan vorgesehen sind, welcher durch 
das Departement festgelegt wird (§ 94d Abs. 1 lit. b GG). 
 
Vergleichbarkeit: Die Budgets und Rechnungen der Gemeinden sollen sowohl untereinander als auch über 
die Zeit hinweg vergleichbar sein. 
 
Bruttodarstellung: Aufwände und Erträge, Aktiven und Passiven sowie Investitionsausgaben und  
-einnahmen sind getrennt voneinander, ohne gegenseitige Verrechnung, in voller Höhe auszuweisen. 
 
Wesentlichkeit: Sämtliche Informationen, die für eine rasche und umfassende Beurteilung der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage notwendig sind, sind offenzulegen. 
 
Richtigkeit / Rechtzeitigkeit / Nachprüfbarkeit: Die Buchungen müssen den Tatsachen entsprechen und 
sind weisungsgemäss vorzunehmen. Die Rechnungsführung ist aktuell zu halten und der Geldverkehr ta-
gesaktuell zu erfassen. Die Vorgänge sind chronologisch festzuhalten. Zudem sind die Vorgänge klar und 
verständlich zu erfassen. Korrekturen sind zu kennzeichnen und die Buchungen durch Belege nachzuwei-
sen. 
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3 BUDGET UND KREDITRECHT 

3.1 Gesetzliche Grundlagen 

Nachstehend in Stichworten die wichtigsten für das Budget und Kreditrecht zutreffenden gesetzlichen Vor-
schriften: 
 

Stichwort Gesetz / Verordnung 

Aktivierungs- und Wesentlichkeitsgrenzen § 5 Abs. 1 FiV 

Aufgaben- und Finanzplanung § 86a Abs. 1 und 2 GG / § 7 FiV 

Budgetgrundsätze § 87a Abs. 1 GG / § 4 FiV 

 Budgetkredit § 90b Abs. 1 und 2 GG / § 19 Abs. 1-3 FiV 

Finanzkennzahlen § 88i Abs. 1 und 2 GG / § 26 Abs. 1 und 2 FiV 

Finanzkommission § 47 Abs. 1 GG 

Genehmigung § 87c Abs. 1 GG / § 94d Abs. 1 lit. c GG 

Gliederung § 87b Abs. 1 GG 

Haushaltgrundsätze § 85b Abs. 1 GG 

Inhalt § 87d Abs.1 GG / § 87c Abs. 2 GG 

Investitionsausgaben § 17 Abs. 1-4 FiV 

Investitionseinnahmen § 18 Abs. 1 FiV  

Kreditabrechnung § 90h Abs. 1 GG 

Nachtragskredit § 90c Abs. 1 und 2 GG 

Nichtgenehmigung Budget § 88f GG / § 87c Abs. 3 GG 

 Rückweisung § 87c Abs. 3 GG / § 88f Abs. 3 GG  

Steuerfuss § 87c Abs. 1 GG  

Termine § 87c Abs. 3 GG 

Verpflichtungskredit § 90f Abs. 1 und 2 GG 

Zusatzkredit § 90i Abs. 1 und 2 GG 

Zuständigkeiten § 20 Abs. 2 lit. a GG / § 87c Abs. 1 GG / 
§ 94d Abs. 1 lit. c GG  
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3.2.2.3 Nichtgenehmigung 

Wird das Budget vom zuständigen Organ verworfen bzw. zurückgewiesen, ist es innert 60 Tagen durch den 
Gemeinderat und die Finanzkommission neu zu überprüfen und mit den Anträgen dem zur Beschlussfas-
sung zuständigen Organ zu unterbreiten. Bei einer erneuten Rückweisung des Budgets ist dieses dem Re-
gierungsrat zum Entscheid vorzulegen (§ 88f GG). 
 
Im Falle der Nichtgenehmigung des Budgets bis zum 31. Dezember vor dem Budgetjahr ist der Gemeinderat 
ermächtigt, die für die Verwaltungstätigkeit unerlässlichen Ausgaben zu beschliessen (§ 87c Abs. 3 GG). Als 
unerlässlich gelten gebundene Ausgaben gemäss § 84c GG sowie Ausgaben welche den ordnungsgemäs-
sen Gang der Verwaltung sicherstellen. Ausgaben, die ohne Schaden bzw. Mehrkosten für die Gemeinde zu 
einem späteren Zeitpunkt getätigt werden können, gelten nicht als unerlässlich und sind deshalb zu ver-
schieben, bis das ordentliche Budget vorliegt.  
 

3.2.2.4 Finanzkommission 

Der Finanzkommission obliegt die Stellungnahme zum Budget (§ 47 Abs. 1 lit. a) GG). Diese Bestimmung 
gilt für die Gemeinden, nicht für die Gemeindeverbände. Die Stellungnahme beinhaltet kein Gestaltungs-
recht. 
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3.3 Investitionsbegriff 

Der Investitionsbegriff gibt Antwort auf die Frage, ob eine Investitionsausgabe oder -einnahme in der Erfolgs-
rechnung oder in der Investitionsrechnung zu verbuchen ist. Die Beurteilung steht in keinem Zusammenhang 
mit den materiellen Anforderungen des Kreditantrags (Budget- oder Verpflichtungskredit). 
 
Als Investitionen werden alle Ausgaben für den Erwerb, die Erstellung sowie die Verbesserung dauerhafter 
Vermögenswerte, die zum Verwaltungsvermögen gehören, verstanden (§ 17 Abs. 1 FiV). Diese Ausgaben 
ermöglichen eine neue oder erweiterte Nutzung der Vermögenswerte in quantitativer oder qualitativer Hin-
sicht über mehrere Jahre. 
 
Der Investitionsbegriff ist an die Kriterien des sachlichen und des finanziellen Investitionsbegriffs (Akti-
vierungsgrenze) gebunden. Für die Beurteilung, ob eine Investitionsausgabe oder -einnahme in der Investi-
tionsrechnung zu verbuchen ist, müssen zwingend beide Kriterien erfüllt sein. Dem sachlichen Investitions-
begriff ist der finanzielle Investitionsbegriff nachgestellt. Nur wenn eine Ausgabe den Tatbestand des sachli-
chen Investitionsbegriffs erfüllt und zudem die Aktivierungsgrenze übersteigt, ist sie in der Investitionsrech-
nung zu verbuchen, in der Bilanz zu aktivieren und nach der dafür vorgesehenen Nutzungsdauer abzu-
schreiben.  
Grundsätzlich ist dabei jede Investition für sich separat zu beurteilen. Eine Ausnahmeregelung gilt für Projek-
te, in welchen Ausgaben für mehrere Aufgabenbereiche (Bspw. Strassen, Wasser und Abwasser) zusam-
menfallen. In diesen Fällen wird das finanzielle Kriterium auf dem Gesamtbetrag beurteilt und die einzelnen 
Objekte unabhängig vom individuellen Betrag aktiviert. 
 
Es liegt in der Natur der Sache, dass sich bei einer Kreditabrechnung (als auch bei Budgetkrediten in der 
Investitionsrechnung) betragsmässige Abweichungen zum eingeholten Verpflichtungskredit (resp. Budget-
kredit) ergeben. Kommt es zu einer Unterschreitung des Kredits, kann dies zur Folge haben, dass auch die 
Beurteilung, ob es sich um eine aktivierungsfähige Investition handelt, angepasst werden muss. Dies, weil im 
Nachhinein die ursprünglich geplanten Ausgaben tiefer liegen als die Aktivierungsgrenze der Gemeinde. In 
der Praxis sollte diese Beurteilung jedoch mit Augenmass vorgenommen werden. Schliesst beispielsweise 
ein Projekt bei einer Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000 mit Fr. 49'000 ab, kann dieses aus Wesentlichkeits-
überlegungen trotzdem wie vorgesehen aktiviert werden. Die Abweichung zwischen Aktivierungsgrenze und 
Schlussbetrag sollte jedoch 10% nicht übersteigen, ansonsten sind die auf den Anlagen im Bau aktivierten 
Kosten über die ausserplanmässigen Abschreibungen der Erfolgsrechnung zu belasten. Dieselben Überle-
gungen gelten sinngemäss auch im umgekehrten Fall, wenn die definitive Abrechnung zu über der Aktivie-
rungsgrenze liegenden Gesamtkosten kommt. Dann werden die bisher in der Erfolgsrechnung erfassten 
Kosten in die Investitionsrechnung umgebucht und aktiviert. Da die Erfolgsrechnungen der Vorjahre bereits 
definitiv abgeschlossen sind, kann dies jedoch nur bei Ausgaben innerhalb eines Rechnungsjahres erfolgen. 
Planungskredite werden dem Ausführungskredit zugeordnet und demzufolge mit diesem planmässig abge-
schrieben. Die Aktivierungsgrenze ist somit nicht massgebend. Folgt einem Planungskredit jedoch kein Aus-
führungskredit beziehungsweise wurde dieser durch das zuständige Organ abgelehnt, ist der Planungskredit 
ausserplanmässig abzuschreiben. 

3.3.1 Sachliches Kriterium 

Folgende Ausgaben gelten als Investitionen (§ 17 Abs. 2 FiV):  

a) Landerwerb im Verwaltungsvermögen 

b) Übertragung von Liegenschaften des Finanzvermögens ins Verwaltungsvermögen 

c) Bauliche Investitionen 

d) Anschaffung von Mobilien 

e) Kosten für Planprojekte 

f) Instandstellungs- und Unterhaltskosten an Sachanlagen mit mehrjähriger Nutzungsdauer 

 

Werterhaltende oder wertvermehrende Investitionen schaffen einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen oder 
steigern die Nutzung eines bestehenden Vermögenswerts durch: Verlängerung der ursprünglichen Nut-
zungsdauer, Erhöhung der ursprünglichen Kapazität/Raumvolumen, massgebliche Verbesserung des Stan-
dards und fallen damit unter den sachlichen Investitionsbegriff. 
Demgegenüber stehen Unterhaltsarbeiten, die nie aktiviert, sondern in der Erfolgsrechnung verbucht wer-
den. Diese Aufwände stellen die Nutzung einer Anlage im Rahmen der geplanten Nutzungsdauer und des 
geplanten Nutzungsumfangs sicher, aber erhöhen deren Wert nicht  
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.  
 
Gleich zu behandeln sind nicht der Allgemeinheit resp. der Aufgabenerfüllung dienende Posten wie bspw. 
Schallschutzfenster. Der Schallschutz ist eine Entschädigung für die Lärmbelästigung, welcher der Stras-
senverkehr verursacht. Die Fenster der Liegenschaften von Dritten stehen aber in keinem Zusammenhang 
mit einer öffentlichen Aufgabenerfüllung der Gemeinde. Diese Liegenschaften können den Besitzer wech-
seln und sie haben keinen mehrjährigen Nutzungswert für die Gemeinde. 
 
Weitere Beispiele, die den sachlichen Investitionsbegriff nicht erfüllen: 

 Altlastensanierungen 
 Gewährung Defizitgarantie an ein Dorffest (keine Buchung, nur Anhang der Jahresrechnung) 
 Einmaliger Beitrag an kulturelle oder sportliche Anlässe  
 Gemeindebeitrag an die Neuuniformierung der Musikgesellschaft 

 
 
 

Unterhalt

Nicht aktivierbar

Erfolgsrechnung

Werterhaltende Investitionen Wertvermehrende Investitionen

(Erneuerungsunterhaltsinvestitionen)

Baulicher, betrieblicher und periodi-

scher Unterhalt, Behebung von Män-

geln, Reparaturen, Wartung, Wieder-

herstellung des Ursprungszustands

Teilsanierungen, Teilerneuerungen, 

grössere Reparaturen, Teilersatz, 

Umbauten mit qualitativer oder 

quantitativer Steigerung der Nutzung 

ohne Änderung der Betriebs- oder 

Gebäudestruktur, Anpassungen an 

den zeitgemässen Komfort oder 

gebräuchlichen Stand der Technik

Neubau, Ersatzneubau, 

Totalrenovationen und -sanierungen, 

Erweiterungen, Anschaffungen, 

Erwerb

Investitionen

Aktivierbar

Investitionsrechnung

 
 
 
 
 
 
 

Investitions- und andere Beiträge werden der Investitionsrechnung belastet, wenn das zu realisierende Pro-
jekt die Aktivierungsgrenze des beitragsempfangenden Gemeinwesens übersteigt (§ 17 Abs. 3 FiV). 
 

Unter den sachlichen Investitionsbegriff fallen folgende Einnahmen (§ 18 FiV): 

a) Beiträge der Grundeigentümerinnen und -eigentümer 

b) Beiträge für Investitionsobjekte und Rückerstattungen für früher geleistete Investitionsbeiträge  

c) Bundes-, Kantons- und andere Beiträge an Investitionen 

d) Übertragungen von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens ins Finanzvermögen 
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3.3.2 Aktivierungsgrenzen (finanzielles Kriterium) 

Die Aktivierungsgrenzen sind wie folgt festgelegt (§ 5 FiV): 
a) bis 1'000 Einwohner Fr. 25'000.- 
b) 1'001 bis 5'000 Einwohner Fr. 50'000.- 
c) 5'001 bis 10'000 Einwohner Fr. 75'000.- 
d) ab 10'001 Einwohner Fr.  100'000.- 

 
Fällt eine Investitionsausgabe aufgrund von Investitionsbeiträgen Dritter unter die Aktivierungsgrenze ist der 
Geschäftsfall in der Erfolgsrechnung abzuwickeln. 
Bei den beitragszahlenden Dritten werden die Beiträge der Investitionsrechnung belastet, wenn das zu reali-
sierende Projekt die Aktivierungsgrenze des beitragsempfangenden Gemeinwesens übersteigt (§ 17 Abs. 3 
FiV). 
 
Die nicht aktivierten Anlagen, Vorräte und Lagerbestände sind in einem Inventar zu führen, das jährlich zu 
aktualisieren ist (§ 24 FiV). Der Gemeinderat legt für die Erfassung im Inventar eine Mindestgrenze fest. 

3.3.2.1 Aktivierungsgrenzen Gemeindeverbände 

Gemäss § 5 Abs. 3 FiV sind für Gemeindeverbände die kumulierten Einwohnerzahlen der beteiligten Ge-
meinden massgebend. 

3.3.2.2 Aktivierungsgrenzen Gemeindeverträge 

Da mit Verträgen keine Kompetenzen (Verantwortlichkeiten, Genehmigungsverfahren) übertragen werden 
können, gelten die Aktivierungsgrenzen der rechnungsführenden Gemeinde. Wenn die rechnungsführende 
Gemeinde die Ausgabe aktivieren muss (und demzufolge in der Investitionsrechnung verbucht), haben die 
angeschlossenen Gemeinden die Ausgabe ebenfalls zu aktivieren und auf die entsprechende Nutzungsdau-
er abzuschreiben, auch wenn der Teilbetrag ihre Aktivierungsgrenze nicht übersteigt. 
 
 

3.3.3 Ausnahmen 

Sachanlagen, welche die Kriterien des Investitionsbegriffs nicht erfüllen, sind in der Erfolgsrechnung zu ver-
buchen. Davon ausgenommen sind Käufe von Grundstücken und Strassen. Würden solche Käufe erfolgs-
wirksam gebucht, wären diese Werte nicht in der Anlagebuchhaltung enthalten. Die Anlagebuchhaltung soll 
aber mit den Grundbucheinträgen übereinstimmen. Abgänge von Grundstücken des Verwaltungsvermögens 
sind mit einem Übertrag ins Finanzvermögen abzuwickeln. 
Ebenso ist das Eingehen von Darlehen und Beteiligungen in der Investitionsrechnung zu buchen. Bei Na-
mensänderungen (z.B. WSB AG neu Aargau Verkehr AG) handelt es sich aber nicht um ein neue von der 
Gemeindeversammlung zu bewilligende Beteiligung. Auf die gegenseitig sich aufhebenden Zu- und Abgän-
ge in der Investitionsrechnung kann verzichtet werden. Bei solchen Änderungen ist nur der sich daraus er-
gebende Mehrwert in der IR zu buchen und zu aktivieren.   
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3.4.1 Budgetkredit 

Mit einem Budgetkredit wird der Gemeinderat ermächtigt, für den spezifizierten Zweck bis zum festgelegten 
Betrag die Jahresrechnung (sowohl Erfolgs- wie auch Investitionsrechnung) zu belasten (§ 90b GG).  
 
Ausgaben und Aufwände für die Erfüllung von bestehenden Aufgaben dürfen mit dem Budget bewilligt 
werden, wenn sie pro Einzelfall 2 % der budgetierten Gemeindesteuererträge (= Sachgruppe 40 Fiskalertrag 
ohne Mehrwertabgabe) nicht übersteigen (§ 19 Abs. 1 FiV).  
 
Ausgaben und Aufwände für die Erfüllung neuer Aufgaben (d.h. Aufgaben, die in den letzten fünf Jahren 
von der Gemeinde nicht erfüllt wurden) dürfen mit dem Budget nur bewilligt werden, wenn sie im Einzelfall 
Fr. 5'000.-- oder 0.4 % (es gilt der jeweils höhere Betrag) der budgetierten Gemeindesteuererträge nicht 
übersteigen (§ 19 Abs. 2 FiV). 
 
Beträge, die diese Limiten übersteigen oder deren Rechnungsverkehr sich über mehrere Jahre erstreckt, 
bedürfen eines Verpflichtungskredites (§ 19 Abs. 3 FiV). 
 
Keinen Verpflichtungskredit braucht es für gebundene Ausgaben. Eine Ausgabe ist gebunden, wenn das 
Gemeinwesen durch übergeordnetes Recht (Kanton, Bund), Gerichtsentscheid, Beschluss (Regierungsrat 
oder Grossrat) oder einen früheren Entscheid verpflichtet wird und sachlich, zeitlich, örtlich und finanziell 
kein wesentlicher Entscheidungsspielraum bleibt (§ 84c GG).  
 
Nicht beanspruchte Budgetkredite verfallen per Ende des Rechnungsjahrs (§ 90e GG). 
 

3.4.1.1 Budgetkredit Gemeindeverbände 

 
Bei Gemeindeverbänden gelten die kumulierten Steuererträge der beteiligten Gemeinden, sofern in den 
Satzungen keine anderen Limiten festgelegt werden (§ 19 Abs. 4 FiV). 

3.4.2 Nachtragskredit 

Zeigt sich, dass ein Budgetkredit nicht ausreicht, ist dem zuständigen Organ ein Nachtragskredit zu beantra-
gen. Kleinere Kreditüberschreitungen sind davon ausgenommen (§ 90c GG). Als Orientierungshilfe für klei-
nere Kreditüberschreitungen können Mehrausgaben bis zu 10 % eingestuft werden. Die Mehrausgaben sind 
jedoch in jedem Fall individuell zu beurteilen und durch den Gemeinderat unter Berücksichtigung der We-
sentlichkeit zu beurteilen. Die Überschreitung darf aber nicht auf neue noch nicht beantragte Faktoren zu-
rückzuführen sein. 
 
Kein Nachtragskredit ist erforderlich für gebundene Ausgaben, für Jahrestranchen von Verpflichtungskredi-
ten sowie für jenen Aufwand, dem im gleichen Rechnungsjahr ein sachbezogener Ertrag gegenübersteht  
(§ 90c GG). 
 
Nicht beanspruchte Nachtragskredite verfallen am Ende des Rechnungsjahres (§ 90e GG). 

3.4.2.1 Dringende Ausgaben 

 
Erträgt eine Ausgabe, für die im Budget kein oder kein ausreichender Kredit bewilligt ist, keinen Aufschub, 
kann der Gemeinderat sie tätigen. Die Finanzkommission ist über die dringenden Ausgaben zu informieren 
(§ 90d GG).  
 

3.4.3 Verpflichtungskredit 

Der Verpflichtungskredit setzt den Höchstbetrag fest, bis zu welchem der Gemeinderat ermächtigt ist, für ein 
bestimmtes Vorhaben finanzielle Verpflichtungen einzugehen (§ 90f GG). 
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4 JAHRESRECHNUNG UND ABSCHLUSS 

4.1 Gesetzliche Grundlagen 

Wichtigste gesetzliche Vorschriften für den Abschluss der Jahresrechnung und die Rechnungsablage: 
 

Stichwort Gesetz und Verordnung 

Anlagebuchhaltung § 25 FiV 

Aktivierungs- und Wesentlichkeitsgrenze § 5 FiV 

Aufbewahrung § 23 FiV 

Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel § 91f Abs. 1-2 GG 

Bewertung Fremdkapital und FV § 91c GG, § 117b GG, § 3 Abs. 1 FiV, § 8 FiV 

Bilanz § 91b GG, § 10 FiV 

Bilanzprüfung externe § 16 FiV 

Finanzkennzahlen § 88i GG, § 26 FiV 

Finanzkommission § 47 GG, § 94c Abs. 1 GG 

Finanzinformationen (Statistik) § 93b GG, § 27 Abs. 2 FiV 

Finanzvermögen § 84a Abs. 1 GG, § 3 Abs. 1, § 8 FiV 

Geldflussrechnung § 88c Abs. 1 lit. d, § 13 FiV 

Gemeinderat § 94a GG 

Genehmigung § 88b GG, § 15 FiV 

Geschäftsprüfungskommission § 48 Abs. 1 GG 

Grundsätze Rechnungslegung § 91a Abs. 1 GG 

Haushaltsgleichgewicht § 88 g GG 

Inventar § 24 Abs. 1 FiV 

Jahresrechnung § 88a GG, § 88c GG, § 14 FiV 

Kantonsaufsicht § 94d GG 

Leiter/Leiterin Finanzen § 94b GG 

Öffentliche Auflage der Jahresrechnung § 88e GG 

Rechnungsführung § 85b GG, § 87a GG, 92a GG, § 4 Abs. 1 FiV 

Rechnungsabgrenzungen § 91a Abs. 2 GG 

Rechnungsabnahme § 88d Abs. 1 GG 

Regierungsrat § 94e GG 

Rückweisung § 88f GG 

Terminvorgaben § 15 FiV 

Verwaltungsvermögen § 84a Abs. 2 GG, § 3 Abs. 2 

VV: Bewertung und Abschreibung § 91d GG, § 117b GG, § 3 Abs. 2 FiV, § 20 FiV, § 28 FiV 

Zuständigkeiten § 88b Abs. 1 GG 
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In der Finanzbuchhaltung sind Buchungstexte aus Nebenbuchhaltungen nur in komprimierter Form (z.B. 
Sammelbuchung, Journal) abgebildet. Deshalb ist ein Nachweis durch detaillierte Journale der Nebenbuch-
haltung zu erbringen. Die Daten des Buchungsverkehrs der Nebenbuchhaltungen und der Finanzbuchhal-
tung müssen jedoch durch eindeutige Erkennungszeichen klar nachvollziehbar sein. 
 
Buchungsbelege  
Als Buchungsbelege gelten gemäss § 92a Abs. 2 GG alle schriftlichen Aufzeichnungen auf Papier oder in 
elektronischer Form, die notwendig sind, um den einer Buchung zu Grunde liegenden Geschäftsvorfall oder 
Sachverhalt nachvollziehen zu können. Ein Sammelbuchungsbeleg muss sämtliche beteiligten Konten mit 
entsprechenden Beträgen aufweisen. 

4.2.5 Nebenbuchhaltungen 

4.2.5.1 Debitorenbuchhaltung 

Die Debitorenbuchhaltung ist eine Nebenbuchhaltung zum Hauptbuch (Finanzbuchhaltung). In ihr werden 
Fakturen für erbrachte Leistungen erstellt und Zahlungseingänge verbucht. Sie dient der Debitorenbewirt-
schaftung zur Überwachung der Ausstände und dem Mahn- und Inkassowesen.  
 
Sollprinzip 
Laut § 4 Finanzverordnung gilt das Jährlichkeitsprinzip. Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
Sämtliche erbrachten Leistungen die dem laufenden Rechnungsjahr zuzuordnen sind, werden fakturiert bzw. 
in der Debitorenbuchhaltung sollgestellt. Es ist auch sicherzustellen, dass vorausbezahlte Nebenkosten und 
deren Rückerstattung die gleiche Periodizität aufweisen (z. B. Nebenkosten der Sonderschulung Funktion 
2200).  
 
Abstimmung Haupt- / Nebenbuch 
Die Ausstände im Nebenbuch müssen jederzeit mit den Saldi der Debitorenkonten in der Bilanz überein-
stimmen. Die Saldenprüfung hat periodisch zu erfolgen. Am Jahresende sind über die Ausstände detaillierte 
Saldonachweise zu erstellen. Dazu dient die Offenpostenliste. Diese hat die Rechnungsempfänger, die er-
brachten Leistungen (z.B. Baubewilligungsgebühr) sowie Fälligkeiten und Mahnstatus auszuweisen. 
 
Debitorenjournale, Offenpostenlisten 
Da Buchungstexte aus Nebenbüchern im Hauptbuch nicht aussagekräftig sind, ist ein detaillierter Ausdruck 
oder ein detaillierter elektronischer Nachweis zu gewährleisten. Die Lesbarkeit muss gemäss § 23 Abs. 2 FiV 
10 Jahre gewährleistet sein.  
 
Zahlungseingangslisten 
Die Zahlungseingangslisten sind ein Bestandteil der Nebenbuchhaltung. Diese sind mit den übrigen Unterla-
gen aufzubewahren und den Prüfungsorganen vorzulegen. 

4.2.5.2 Kreditorenbuchhaltung 

Eine weitere Nebenbuchhaltung zum Hauptbuch ist die Kreditorenbuchhaltung. Die Kreditorenbelege wer-
den mit Rechnungsdatum und Zahlungsfrist erfasst. Somit kann der Zahlungsauftrag jeweils auf die fälligen 
Forderungen eingeschränkt werden. Da die Übernahme-Buchungen aus der Kreditorenbuchhaltung in der 
Finanzbuchhaltung nicht aussagekräftig sind, müssen diese mit eindeutigen Erkennungsmerkmalen klar 
nachvollziehbar sein. Die detaillierten Kreditorenjournale sind den Prüfungsorganen physisch oder elektro-
nisch zur Verfügung zu stellen.  
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Der Erfolg aus der gemeinsam geführten Rechnung wird aufgrund der Satzungen nach einem vereinbarten 
Schlüssel auf die Vertragspartner verteilt.  

4.3.10.3 Ortsbürgergemeinde 

Der Ausgleich der Erfolgsrechnung der Ortsbürgergemeinde erfolgt mit der Verbuchung des Ertrags- oder 
Aufwandüberschusses als Jahresergebnis in Konto 9990.9000 an 29900.00 bzw. 29900.00 an 9990.9001. 
Der Saldo des Kontos 29900 ist im nachfolgenden Rechnungsjahr auf das Konto 29990 Kumulierte Ergeb-
nisse der Vorjahre zu übertragen.  
Entsteht dabei ein Bilanzfehlbetrag (Minussaldo in Konto 29900) ist dieser mit 30 % des Werts Anfang Jahr 
abzutragen (§ 88g Abs. 2 GG).  
 
Bilanzausgleich 

Bei einigen IT-Systemen erfolgt bei jeder Buchung eine Scharnierbuchung im KK EG bzw. KK OG. Demzu-
folge sind diese Bilanzen mit der Verbuchung der Gesamtergebnisse bereits ausgeglichen. Bei IT-Systemen 
die dies nicht ermöglichen, sind die Bilanzen durch die Verbuchung der Bestandveränderung der Kontokor-
rente Einwohnergemeinde/Rechnungskreise auszugleichen. Allfällig auftretende Differenzen sind abzuklären 
und nachweislich zu bereinigen. 

4.3.11 Saldonachweise per Ende Rechnungsjahr 

Sämtliche Bilanzkonti sind per Jahresende detailliert nachzuweisen. Die Saldonachweise sind den Prü-
fungsorganen (externe Bilanzprüfung, Finanzkommission und Finanzaufsicht Gemeinden) vorzulegen. Die 
Saldonachweise sind gesammelt in einem Ordner den Prüfenden bereitzuhalten. 
 

4.3.12 Konsolidierte Betrachtungsweise 

Gemeindeverbände, selbstständige öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalten und privatrechtliche Organisati-
onen, an denen die Gemeinde ganz oder teilweise beteiligt ist, sind grundsätzlich nicht zu konsolidieren. Es 
ist ein Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel zu führen. Die Rechnung unselbstständiger öffentlich-
rechtlicher Gemeindeanstalten ist in der Gemeinderechnung stets als Spezialfinanzierung zu führen. 
 
Eine Konsolidierungspflicht entsteht nur in jenen Fällen, in welchen die betroffenen Organisationen kumulativ 
folgende Voraussetzung erfüllen (§ 27d FiV):  
 
a) sie erfüllen eine öffentliche Kernaufgabe der Gemeinde, 
b) die öffentliche Aufgabe wird mehrheitlich durch Steuergelder finanziert,  
c) die Gemeinde kann die Organisation wesentlich beeinflussen kann. 
 
Eine allfällige Konsolidierungspflicht ist mit dem DVI (Finanzaufsicht Gemeinden) zu klären. 
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4.3.12.1 Konsolidierungsmethode 

Die Konsolidierung erfolgt nach dem Grundsatz der Vollkonsolidierung. 
Bei der Vollkonsolidierung werden die Aktiven und Passiven der jeweiligen Organisation vollständig über-
nommen. Es sind im Wesentlichen folgende Schritte durchzuführen: 
 

1. Anpassung der Einzelabschlüsse: Die Einzelabschlüsse müssen angepasst werden, um die Rech-
nungslegungsvorschriften der konsolidierenden Gemeinde einzuhalten (gemäss Vorgaben GG und 
FiV). 

2. Kumulierung der Abschlüsse: Die Abschlüsse werden Zeile für Zeile addiert. 
3. Eliminierung der internen Transaktionen in der Bilanz: Die Forderungen und Verbindlichkeiten der zu 

konsolidierenden Organisation gegenüber der Gemeinde einerseits und der Gemeinde gegenüber 
der zu konsolidierenden Organisation andererseits, müssen eliminiert werden. 

4. Aufwands- und Ertragskonsolidierung: Die Erträge und Aufwände zwischen zwei Einheiten müssen 
ebenfalls eliminiert werden. Wenn die konsolidierende Gemeinde z.B. einen Beitrag an die konsoli-
dierte Organisation zahlt, ist dieser auf der Aufwandsseite bei der konsolidierenden Gemeinde und 
auf der Ertragsseite bei der konsolidierten Organisation zu eliminieren. Umgekehrt ist zu verfahren, 
wenn der Beitrag von der konsolidierten Organisation an die konsolidierende Gemeinde geht. Das-
selbe gilt für Konzessionen, Abgaben, Wasserzinsen und Ähnliches. 

5. Eliminierung der internen Gewinne: die internen Ergebnisse (Gewinne und Verluste) aus Geschäfts-
vorfällen zwischen der konsolidierenden Gemeinde und der konsolidierten Organisation müssen eli-
miniert werden. 

6. Kapitalkonsolidierung: Die Kapitalverflechtungen der Institutionen mit der Gemeinde sind zu eliminie-
ren. Dabei werden die Beteiligungswerte der konsolidierenden Gemeinde mit dem anteiligen Eigen-
kapitalbetrag der konsolidierten Organisation verrechnet.  

 
Im Allgemeinen gibt es bei öffentlichen Einheiten keine Wertdifferenz. Falls es trotzdem eine Differenz gibt, 
resultiert ein Goodwill. Dieser zeigt an, wieviel mehr für eine Beteiligung bezahlt wurde als sie wert ist (nach 
der Bereinigung um stille Reserven/Lasten). Ein positiver Goodwill wird aktiviert und in der Regel über 5 
Jahre abgeschrieben. Ein negativer Betrag (Badwill) wird mit den Bilanzüberschüssen verrechnet. 
 
Handelt es sich um eine Vollkonsolidierung und hält das öffentliche Gemeinwesen, welches die konsolidierte 
Rechnung vorlegt, nicht 100% der zu konsolidierenden Organisation, müssen die Minderheitsanteile, sowohl 
in der Bilanz (zwischen Eigen- und Fremdkapital) als auch in der Erfolgsrechnung, einzeln ausgewiesen 
werden. 
 
Die Konsolidierung wird nur für die Rechnung und nicht für das Budget durchgeführt. 
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4.4.4 Öffentliche Auflage der Jahresrechnung 

Die Jahresrechnung und die Kreditabrechnungen sind gemäss § 88e Abs. 1 GG zusammen mit allen Berich-
ten des Gemeinderates und der Prüfungsorgane während 14 Tagen öffentlich aufzulegen und jeweils bis 
zum 30. Juni dem zur Beschlussfassung zuständigen Organ zu unterbreiten.  
 
Gemäss § 88e Abs. 2 GG sind folgende Unterlagen öffentlich aufzulegen: 
a) Erfolgsrechnung und die Bilanz inklusive Kontoblätter und Nebenrechnungen, 
b) Buchungs- und Geldbelege, 
c) Anhang zur Jahresrechnung, 
d) Anlagespiegel, 
e) Steuerbuchhaltung, 
f) Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, 
g) Lohnbuchhaltung. 
 
Bei der öffentlichen Auflage sind jedoch die Vorgaben gemäss Gesetz über die Information der Öffentlich-
keit, den Datenschutz und das Archivwesen (IDAG) zu berücksichtigen:  
Gemäss § 3 Abs. 1 lit. k IDAG werden besonders schützenswerte Personendaten wie folgt definiert: Daten, 
bei denen aufgrund ihrer Bedeutung, des Zusammenhangs, Zwecks oder der Art der Bearbeitung, der Da-
tenkategorie oder anderer Umstände eine besondere Gefahr einer Persönlichkeitsverletzung besteht. 
Die Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten ist nur zulässig, wenn dafür eine gesetzli-
che Grundlage besteht, oder dies im Einzelfall zur Erfüllung einer klar umschriebenen gesetzlichen Aufgabe 
erforderlich ist, oder die betroffene Person eingewilligt hat, oder die Einwilligung der 
betroffenen Person nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand erhältlich gemacht werden kann und 
die Datenbearbeitung ausschliesslich im Interesse der betroffenen Person liegt (§ 8 Abs. 2 IDAG). 
Nach § 7 Abs. 1 der Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und 
das Archivwesen (VIDAG) gehören zu den besonders schützenswerten Personendaten: 
a) die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerkschaftlichen Tätigkeiten, 
b) die Gesundheit, die Intimsphäre oder die ethnische Zugehörigkeit, 
c) Massnahmen der sozialen Hilfe, 
d) administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen. 
 
Schlussfolgerungen 
Bei Personendaten, welche im Zusammenhang mit dem Kindesschutz oder Sozialhilfe ersichtlich sind, han-
delt es sich um besonders schützenswerte Daten. Auch Informationen zur Betreuung und Fürsorge tangie-
ren die eigentliche Privatsphäre einer Person. 
Bei Belegen über Bussen (strafrechtliche Verfolgung und Sanktionen) und im Gesundheitsbereich, aus de-
nen die Kosten für ambulante Krankenpflege und Sonderschulung ersichtlich sind, handelt es sich ebenfalls 
um besonders schützenswerte Daten, wenn die diesbezüglichen Namen ersichtlich sind. 
Die Personendaten, welche mit der Steuerbuchhaltung öffentlich aufgelegt werden (Liste der Steuer-
ausstände, der offenen Posten, Verlustliste, Liste der vorgemerkten Auszahlungen) werden alle als beson-
ders schützenswerte Personendaten eingestuft. 
Sind in der öffentlich aufgelegten Lohnbuchhaltung Personendaten ersichtlich, so sind diese besonders 
schützenswert, wenn aus den Angaben der Leistungslohnanteil ersichtlich ist. Wird die Lohnbuchhaltung mit 
Angaben zu den Namen öffentlich aufgelegt, ohne dass allfällige Leistungslohnanteile aufgezeigt werden, 
handelt es sich nicht um besonders schützenswerte Personendaten. Da die Gehaltsordnung durch die Ge-
meindeversammlung bzw. den Einwohnerrat genehmigt werden muss, handelt es sich grundsätzlich um 
öffentliche Daten. 
Für die Offenlegung von besonders schützenswerten Personendaten braucht es eine klare gesetzliche 
Grundlage, welche mit § 88e Abs. 2 GG nicht gegeben ist. Diese Bestimmung definiert nicht, in welcher 
Form und mit welchem Umfang die Unterlagen öffentlich aufzulegen sind. 
 
Vorgaben für die öffentliche Rechnungsauflage 
Besonders schützenswerte Personendaten, welche in den Unterlagen gemäss § 88e Abs. 2 lit. a-g enthalten 
sind, sind bei der öffentlichen Auflage auszusondern oder zu anonymisieren. Ist dies nicht oder nur mit un-
verhältnismässigem Aufwand möglich, kann auf die Veröffentlichung dieser Informationen verzichtet werden. 
Diese Weisung regelt das Vorgehen für die öffentliche Rechnungsauflage und tangiert die Einsichtsrechte 
der Finanzkommissionen nicht. Damit diese ihre Prüfaufgaben erfüllen können, muss ihnen auch Einsicht in 
Belege mit besonders schützenswerten Daten gewährt werden. 
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4.4.5 Jahresrechnung Ortsbürgergemeinde 

Die Rechnung der Ortsbürgergemeinde ist analog der Rechnung der Einwohnergemeinde aufzubauen.  
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4.5 Ausdruck und Aufbewahrung 

Die Unterlagen und Akten der Rechnungsführung wie Kontoblätter, Buchungsjournale, Kontrollen, Nebenbü-
cher und Listen sind den Prüfungs- und Genehmigungsorganen (öffentliche Auflage) physisch oder elektro-
nisch zur Verfügung zu halten. Soll die Prüfung mit elektronisch aufbewahrten Unterlagen erfolgen, sind den 
Prüfern genügend Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Nach der Genehmigung der Rechnung und der 
Prüfung durch sämtliche Prüfungsorgane (inkl. Kantonale Aufsicht) sind die Unterlagen bzw. die Daten zu 
archivieren und während mindestens 10 Jahren aufzubewahren. Die elektronische Archivierung ist zugelas-
sen, sofern die Lesbarkeit der Daten während der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist sichergestellt ist (§ 23 
Abs. 1 und 2 FiV).  
 
Die Jahresrechnung ist mit den erforderlichen Beilagen physisch auf unbestimmte Zeit zu archivieren  
(§ 88c GG, § 23 Abs. 3 FiV). 
 
Rechnungs- und Geldbelege dürfen elektronisch gescannt und verarbeitet werden. Es ist dabei sicherzustel-
len, dass die Prüfungs- und Genehmigungsorgane (öffentliche Auflage) Zugriff auf die Einzelbelege haben. 
Dies kann elektronisch erfolgen. Es empfiehlt sich, die gescannten Belege zum Beispiel chronologisch oder 
numerisch geordnet solange physisch aufzubewahren, bis die Prüfungs- und Genehmigungsverfahren des 
entsprechenden Rechnungsjahrs abgeschlossen sind.  
 
Die vorstehenden Regeln entsprechen dem Bundesrecht, wonach Geschäftsbücher und Buchungsbelege 
auf Papier, elektronisch oder in vergleichbarer Weise aufbewahrt werden können (Art. 958f Abs. 3 OR, 
SR 220). Im Weiteren gelten für Buchführungspflichtige die Bestimmungen der Geschäftsbücherverordnung 
(GeBüV, SR 221.431). Die Buchführung und Rechnungsstellung bei der MWST ist in der MWST-Branchen-
Info Nr. 19 detailliert umschrieben. 
 
Die Aufbewahrung der Unterlagen zur Steuerbuchhaltung ist durch das Kantonale Steueramt geregelt. 
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5.2 Anlagespiegel 

Zur Dokumentation und Information über die Bewertung des Anlagevermögens (Finanz- und Verwaltungsver-
mögen) ist ein Anlagespiegel zu erstellen, welcher Bestandteil des Anhangs der Jahresrechnung ist (§ 88c 
Abs. 1 lit. e GG, § 14 Abs. 1 lit. e FiV. Dieser Auszug aus der Anlagenbuchhaltung muss mit den entsprechen-
den Bilanzkonten (VV und FV) übereinstimmen. 
 
Der Anlagespiegel hat auf Basis der vierstelligen Sachgruppen 108X / 14XX folgende Informationen zu 
enthalten: 
 

Nettobuchwert per 1.1. 

 

Anschaffungskosten 

Stand per 1.1. 

Zugänge 

Anpassung von Verkehrswerten (nur bei Finanzvermögen anzuwenden) 

Umgliederungen 

Abgänge 

Stand per 31.12. 

 

Kumulierte Abschreibungen 

Stand per 1.1. 

Planmässige Abschreibungen 

Ausserplanmässige Abschreibungen 

Umgliederungen 

Abgänge  

Stand per 31.12. 

 

Nettobuchwert per 31.12.  

(Die Darstellung ist rein illustrativ und soll die Mindestanforderungen an die zu offen zu legenden Informationen 
aufzeigen.)  
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5.4 Abschreibungen 

5.4.1 Anlagekategorien und Abschreibungsdauern bis 2020* 

Anlagen sind zu aktivieren, wenn sie die sachlichen und finanziellen Kriterien einer Investition erfüllen (§§ 17 
und 5 FiV). Durch die Nutzung unterliegen sie einem Wertverzehr und sind demnach ordentlich je Anlageka-
tegorie nach der vorgegebenen Nutzungsdauer linear abzuschreiben (§ 91d Abs. 2 GG). 
Die Anlagen sind Abschreibungssätzen bzw. Anlagekategorien zugeteilt. Diese sind in der Finanzverordnung 
im Anhang 1 erläutert. 

 
 
Abgeleitet von der Anlagekategorie 16 ergeben sich zusätzlich folgende Anlagekategorien: 

 
*Der Anhang 1 der Finanzverordnung befindet sich in Überarbeitung, die Änderungen treten auf das Jahr 2021 in Kraft. 

Kat. Anlagekategorie Abschreibungsdauer in Jahren 

1 Grundstücke 
keine planmässige 

Abschreibung 

2 Gebäude, Hochbauten 35 

3 Strassen, Plätze, Friedhof 40 

4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten 50 

5 
Installationen, Einbauten, Mieterausbauten 
bei Gebäuden 

10 

6 Abfallanlagen (Installationen, Einbauten) 40 

7 
Mobilien, Maschinen, Ausstattungen, allgemeine 
Fahrzeuge 

5-10 

8 Spezialfahrzeuge (Strassenreinigung) 15 

8a 
Kleintanklöschfahrzeuge, Kommandofahrzeug, 
Strassenrettungsfahrzeug 

15 

8b 
Schweres und überschweres Pikettfahrzeug, 
schweres Schlauchverlegerfahrzeug, Wechsel- 
ladefahrzeug 

25 

8c Andere Feuerwehrfahrzeuge 20 

9 Immaterielle Anlagen 5 

10 Orts-, Regionalplanungen, übrige Planungen 10 

11 Informatik- und Kommunikationssysteme 3 

12 Investitionsbeiträge 
nach Nutzungsdauer 

des Objektes 

13 Anlagen im Bau 
keine planmässige 

Abschreibung 

14 Darlehen des Verwaltungsvermögens 
keine planmässige 

Abschreibung 

15 Beteiligungen, Grundkapitalien 
keine planmässige 

Abschreibung 

16 
Abweichungen zu den vorgenannten Kategorien 
und/oder Abschreibungsdauer 

Mit Zustimmung des Departements Volks-
wirtschaft und Inneres 

Kat. Anlagekategorie Abschreibungsdauer in Jahren 

17 Anschlussgebühren 20 

18 Holzschnitzelheizung 20 

19 Fernwärmenetz 40 

20 LWL Übertragungsnetz 20 

21 Multimedianetz 30 

22 Photovoltaikanlagen 20 

23 Kommunikationsnetz 10 

24 Ofen Krematorium 15-20 

25 Zusätzliche Finanzausgleichsbeiträge 20 
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5.6 Baulanderschliessungen 

5.6.1  Verbuchung 

 
 
Üblicherweise werden die Grundeigentümer bei Baulanderschliessungen beitragspflichtig. Diese 
sogenannten Perimeterbeiträge richten sich nach dem Erschliessungsreglement der Gemeinde. Um diese 
Beiträge am Ende der Bauzeit korrekt ermitteln zu können, ist der Kostenkontrolle erhöhte Aufmerksamkeit 
zu schenken. 
 
Für die korrekte Verbuchung von Baulanderschliessung stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Entweder 
werden die Ausgaben und Einnahmen über die Investitionsrechnung in den dafür vorgesehenen Funktionen 
(Strasse, Wasser, Abwasser) oder über das Konto 10193 'Baulanderschliessung' verbucht. Beide Varianten 
weisen Vor- und Nachteile auf. In der Variante über die Investitionsrechnung muss gewährleistet sein, dass 
die Grundeigentümerbeiträge vollständig verrechnet werden. Bei der Variante über das Konto 10193 ist das 
Augenmerk darauf zu richten, dass für die hoheitlichen Leistungen eine Aufteilung auf die einzelnen 
Funktionen möglich ist und die Verbuchung mehrwertsteuerkonform erfolgt. 
 
Sofern die Ausgaben nicht separat ausgewiesen werden können, ist die funktionale Aufteilung von einem 
Fachmann zu bestimmen. Die anteilsmässigen Kosten werden gemäss Beitragsplan, spätestens mit 
Abschluss des Bauvorhabens, den Grundeigentümern in Rechnung gestellt. Je nach Höhe der Ausgaben 
empfiehlt es sich, den Grundeigentümern Akontorechnungen im Rahmen des Baufortschritts zu stellen. 
Gegebenenfalls können die Zahlungsmodalitäten bereits bei der Projektauflage mittels Vereinbarung 
geregelt werden. Werden Grundeigentümerbeiträge vorausbezahlt, sind diese als erhaltene Anzahlungen 
von Dritten im Konto 20030 zu verbuchen. 
 
Ist die Gemeinde selber auch Landbesitzerin und das Grundstück dem Finanzvermögen zugeordnet, ist der 
Wert der Parzelle auf das Konto 10870 (Anlagen im Bau Finanzvermögen) umzubuchen. Die eigenen 
Grundeigentümerbeiträge sind diesem Konto zu belasten. Nach Beendigung der Bauerschliessung sind die 
neuen Werte wieder auf das Konto 10800 umzubuchen. 
 
Werden die gemeindeeigenen Parzellen vor oder während der Baulanderschliessung verkauft, ist der 
Buchgewinn/-verlust zu ermitteln und im laufenden Jahr erfolgswirksam zu verbuchen.  
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Buchungsschemas Baulanderschliessung 
 
 

 
 
 
 

  

a) über Investitionsrechnung Soll Haben Betrag

Umbuchung Gegenwert gemeindeeigene Parzelle im Finanzvermögen 10870 10800 750'000

Erschliessungsausgaben Strasse 6150.5010 Geld 600'000

Erschliessungsausgaben Wasser 7101.5030 Geld 300'000

Erschliessungsausgaben Abwasser 7201.5030 Geld 200'000

Grundeigentümerbeiträge Strasse gemäss Beitragsplan (70 %) 420'000

- davon Dritte Geld 6150.6370 294'000

- davon gemeindeeigene Parzelle 10870 6150.6370 126'000

Grundeigentümerbeiträge Wasser gemäss Beitragsplan (70 %) 210'000

- davon Dritte Geld 7101.6370 147'000

- davon gemeindeeigene Parzelle 10870 7101.6370 63'000

Grundeigentümerbeiträge Abwasser gemäss Beitragsplan (70 %) 140'000

- davon Dritte Geld 7201.6370 98'000

- davon gemeindeeigene Parzelle 10870 7201.6370 42'000

Umbuchung neuer Wert gemeindeeigene Parzelle im Finanzvermögen 10800 10870 981'000

Verkauf gemeindeeigene Parzelle Geld 10800 1'200'000

Verkaufs- und Notariatskosten 10800 Geld 20'000

Buchgewinn 10800 9630.4411 199'000

b) über Konto 10193 Soll Haben Betrag

Umbuchung Gegenwert gemeindeeigene Parzelle im Finanzvermögen 10870 10800 750'000

Erschliessungsausgaben Strasse 10193 Geld 600'000

Erschliessungsausgaben Wasser 10193 Geld 300'000

Erschliessungsausgaben Abwasser 10193 Geld 200'000

Hoheitliche Leistungen Strasse (30 %) 6150.5010 10193 180'000

Hoheitliche Leistungen Wasser (30 %) 7101.5030 10193 90'000

Hoheitliche Leistungen Abwasser (30 %) 7201.5030 10193 60'000

Grundeigentümerbeiträge Strasse gemäss Beitragsplan (70 %) 420'000

- davon Dritte Geld 10193 294'000

- davon gemeindeeigene Parzelle 10870 10193 126'000

Grundeigentümerbeiträge Wasser gemäss Beitragsplan (70 %) 210'000

- davon Dritte Geld 10193 147'000

- davon gemeindeeigene Parzelle 10870 10193 63'000

Grundeigentümerbeiträge Abwasser gemäss Beitragsplan (70 %) 140'000

- davon Dritte Geld 10193 98'000

- davon gemeindeeigene Parzelle 10870 10193 42'000

Umbuchung neuer Wert gemeindeeigene Parzelle im Finanzvermögen 10800 10870 981'000

Verkauf gemeindeeigene Parzelle Geld 10800 1'200'000

Verkaufs- und Notariatskosten 10800 Geld 20'000

Buchgewinn 10800 9630.4411 199'000
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6.1.4 Ergebnis 

Für jede Spezialfinanzierung wird mit dem Budget und dem Rechnungsabschluss das Ergebnis separat dar-
gestellt. Dieses umfasst wie bei der Einwohnergemeinde den Erfolgsausweis und den Finanzierungsausweis 
sowie zusätzlich den Vergleich Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01. und 31.12. Letzterer ist gleichzeitig 
eine Kontrolle, da die Veränderung der Nettoschuld bzw. des Nettovermögens dem Finanzierungsüberschuss 
oder -fehlbetrag entsprechen muss.  

6.1.5 Kontenplan 

Beim Kontenplan der Spezialfinanzierungen gibt es für einige Konti in der Erfolgsrechnung und in der Bilanz 
spezielle Vorgaben. Nachstehend sind diese anhand des Beispiels Wasserwerk aufgezeigt. 
 
Erfolgsrechnung 7101 Wasserwerk  
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 
 Laufnummer beachten: 1 = Spezialfinanzierung 
 

3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten  
 Laufnummer beachten: 1 = Spezialfinanzierung 
 

3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien  
 Laufnummer beachten: 1 = Spezialfinanzierung 
 

3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag  
 Ein Vorschuss (Bilanzkonto 29001.01, minus) ist mit 30 % des Restbuchwerts abzutragen  
 

3409.01 Vorschussverzinsung  
 nicht 39 interne Verrechnung / Gegenkonto 9610.4409.01 
 

3510.00 Einlage in Erneuerungsfonds 
 Einlage gemäss Reglement inkl. Zins / Bilanzkonto 29001.10 
 

3612.00 Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde  
 nicht 39 interne Verrechnung 
 

3612.01 Interne Verrechnung Bauamt  
 nicht 39 interne Verrechnung 
 

3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden  
 Laufnummer beachten: 1 = Spezialfinanzierung 
 

4409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 
 nicht 49 interne Verrechnung / Gegenkonto 9610.3409.01 
 

4510.00 Entnahme aus Erneuerungsfonds 
 Entnahme in der Höhe der verbuchten Abschreibungen bei Finanzierung mit Mitteln aus 
 dem Erneuerungsfonds / Bilanzkonto 29001.10 
 

4612.00 Hydrantenentschädigung 
 

4631.00 Beiträge AGV Löschfonds 
 

4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 
 Auflösung Anschlussgebühren über Laufzeit von 20 Jahren 
 Laufnummer beachten: 7 = Beiträge von privaten Haushalten, 1 = Spezialfinanzierung 
 
 

9010.00 Ertragsüberschuss 
9011.00 Aufwandüberschuss 
 spezielle Abschlusskonten; Gegenkonto 29001.01 Verpflichtung / Vorschuss 
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Bilanz 7101 Wasserwerk 
 

14031 Tiefbauten Wasserwerk 
14031.01 Tiefbauten Wasserwerk 
14031.99 Wertberichtigungen Tiefbauten Wasserwerk 
 

14041 Hochbauten Wasserwerk 
14041.01 Hochbauten Wasserwerk 
14041.99 Wertberichtigungen Hochbauten Wasserwerk 
 

14061 Mobilien Wasserwerk 
14061.01 Mobilien Wasserwerk 
14061.99 Wertberichtigungen Mobilien Wasserwerk 
 

14071 Anlagen im Bau Wasserwerk 
14071.30 Anlagen im Bau, Tiefbauten Wasserwerk 
14071.40 Anlagen im Bau, Hochbauten Wasserwerk 
14071.60 Anlagen im Bau, Mobilien Wasserwerk 
Investitionsprojekte werden bis zur Inbetriebnahme als Anlagen im Bau geführt. Die Projekte werden in der 
Bilanz gesammelt je Kategorie ausgewiesen. Für die einzelnen Projekte ist der Nachweis der kumulierten 
Ausgaben sicherzustellen. 
 

14201 Software Wasserwerk 
14201.01 Software Wasserwerk 
14201.99 Wertberichtigungen Software Wasserwerk 
 

14271 Immaterielle Anlagen in Realisierung Wasserwerk 
14271.01 Immaterielle Anlagen in Realisierung Wasserwerk 
 

14291 Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk 
14291.01 Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk 
14291.99 Wertberichtigungen Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk 
 

14621 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände Wasserwerk 
14621.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände Wasserwerk 
14621.99 Wertberichtigungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände Wasserwerk 
 

14691 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Wasserwerk 
14691.01 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Wasserwerk 
 

20687 Passivierte Investitionsbeiträge Wasserwerk 
20687.01 Anschlussgebühren Wasserwerk 
 

29001 Verpflichtung / Vorschuss Wasserwerk 
29001.01 Verpflichtung / Vorschuss Wasserwerk 
29001.10 Erneuerungsfonds Wasserwerk 
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6.1.6 Erneuerungsfonds 

Die Erneuerungsfonds (z.B. Wasserwerk oder Abwasserbeseitigung) werden der entsprechenden Spezialfi-
nanzierung zugewiesen (Konto 2900x.10). Einlagen erfolgen gemäss Reglement inkl. Zins (Konto 3510). Sol-
che Erneuerungsfonds werden mit einer Aufrechnung auf den Benützungsgebühren geäufnet. Diese Praxis 
entspricht nicht mehr der im Umweltgesetz festgehaltenen Verursacherfinanzierung und dem Kostende-
ckungsprinzip. Demzufolge sollte auf die Führung solcher Fonds verzichtet werden.  
 
Zudem ist es mit HRM2 nicht mehr möglich, Investitionsprojekte mit diesen Reserven zu finanzieren. Soll ein 
Projekt aus Mitteln aus dem Erneuerungsfonds entlastet werden, ist dies auf die Abfederung des Abschrei-
bungsbedarfs des Projekts zu beschränken. Liegt die Zustimmung der GV oder des ER vor, ist der entspre-
chende Anteil des Erneuerungsfonds in ein separates Konto (Konto 2900x.xx) umzubuchen. Der so gebildete 
Fondsbestand ist auf die Nutzungsdauer des Projekts aufzulösen. Entnahmen aus dem Erneuerungsfonds 
werden in Konto 4510 gebucht. Die Verzinsung des Erneuerungsfonds erfolgt nicht separat, sondern im Rah-
men der ordentlichen Vorschuss- oder Verpflichtungsverzinsung auf Basis der Nettoschuld bzw. des Netto-
vermögens. 
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6.2 Spezialfonds 

Bei Spezialfonds werden Erträge oder allgemeine Staatsmittel ohne kausalen Zusammenhang mit dem Ver-
wendungszweck gesetzlich zweckgebunden. Ein Spezialfonds muss eine rechtliche Grundlage haben (Gesetz 
oder Beschluss Gemeindeversammlung bzw. Einwohnerrat). Abhängig von der rechtlichen Grundlage wird ein 
Spezialfonds dem Eigenkapital oder dem Fremdkapital zugeordnet. 
 
Beim Spezialfonds werden gemäss der entsprechenden Regelung Mittel in ein Bilanzkonto zurückgelegt. Bei 
der Verwendung der zurückgelegten Mittel wird eine Entnahme aus dem Fonds gebucht. Der Rechnungsver-
kehr läuft immer über die Erfolgsrechnung.  

6.2.1 Fonds im Eigenkapital 

Fonds werden dem Eigenkapital (Sachgruppe 2910) zugeordnet, wenn für sie die Rechtsgrundlage vom eige-
nen Gemeinwesen geändert werden kann oder die Rechtsgrundlage zwar auf übergeordnetem Recht basiert, 
dieses aber dem eigenen Gemeinwesen einen erheblichen Spielraum offenlässt. Zur Bildung eines solchen 
Fonds bedarf es (mit Ausnahme des Fonds Mehrwertabschöpfung) eines Beschlusses der Gemeindever-
sammlung bzw. des Einwohnerrats. 
 
Die Einlage in den Fonds erfolgt in der entsprechenden Funktion über die Artennummer 3511, die Entnahme 
über 4511. Sofern eine Verzinsung des Fonds vorgesehen ist, wird diese in der Funktion 9610 Zinsen über 
das Konto 3409 Übrige Passivzinsen gebucht. 
 
Zu den Fonds im Eigenkapital gehören z.B. Kulturfonds, Ortsbildschutzfonds, Fonds für Ersatzabgaben Park-
platzbauten, Fonds Mehrwertabschöpfung, Waldfonds. 
 
Fonds Mehrwertabschöpfung: 
Die Abschöpfung von Mehrwerten bei Grundstücken durch Planungsänderungen (Planungsvorteile) ist durch 
das kantonale Baugesetz geregelt. Es gilt zu unterscheiden zwischen Abgaben, welche auf die Rechtskraft 
der BNO vor dem 01.05.2017 und nachher zu leisten sind. Fragen zu Mehrwertabgaben sind an das Departe-
ment Bau, Verkehr und Umwelt, Projektleitung Mehrwertabgabe zu richten.  
 
Mehrwertabgaben werden mit Rechtskraft der Bau- und Nutzungsordnung und mit Rechtskraft des Abgabe-
wertes durch die Schätzungsstelle (Kantonales Steueramt) geschuldet. Obwohl die Rechnungsstellung erst 
mit einem allfälligen Verkauf der Parzelle oder mit der Einreichung der Baubewilligung erfolgt, ist die Abbildung 
in der Jahresrechnung im Zeitpunkt des Eintritts der Schuldung zu buchen. Die Gemeinde hat solche Mehr-
wertabgaben bei den Eigentümern als Last im Grundbuch eintragen zu lassen. 
 
Die Einlagen und Entnahmen sind in der Jahresrechnung wie folgt abzubilden. 
 
Einzahlung und Äufnung des Spezialfonds: 

Gemeindeanteil Mehrwertabgabe  10720.xx 7900.4022 

Einlage des Gemeindeanteils in Spezialfonds 7900.3511 29100.xx 

Kantonsanteil Mehrwertabgabe 10720.xx 20690.xx 

 
 
Der Geldfluss bei Fälligkeit (Verkauf, Überbauung) erfolgt für die Gemeinde und Kanton. 
 
Rechnungsstellung durch die Abteilung Finanzen: 

Verbuchung des Zahlungseingangs   Bank 10720 

Zahlung des Kantonsbeitrages infolge Rechnungsstellung  20690.xx Kreditor 
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Die Entrichtung einer Mehrwertabgabe steht nicht im Zusammenhang mit einer späteren Verwendung. Für die 
Verwendung ist ebenfalls das Departement Bau Verkehr und Umwelt, Projektleitung Mehrwertabgabe zustän-
dig. 
 
Beispiel einer Auszahlung oder Verwendung aus dem Spezialfonds in die Erfolgsrechnung: 

Beiträge an XX 7900.363x Flüssige Mittel 

Dienstleistungen 7900.31xx Flüssige Mittel 

Entnahme aus Spezialfonds 29100.xx 7900.4511 

 
Soll ein Investitionsprojekt über den Mehrwertabgabefonds finanziert werden, sind die Vorgaben mit der Pro-
jektleitung Mehrwertabgabe des BVU abzuklären. Buchhalterisch ist der Geschäftsfall wie folgt abzuwickeln: 
 

Investitionsbeitrag XX 7900.3632 xxxx.6370 

Abschlussbuchung Investitionsrechnung/Aktivierung 9990.5900 14xxx.01 

Entnahme aus Spezialfonds 29100.xx 7900.4511 

 

6.2.2 Fonds im Fremdkapital 

Fonds werden dem Fremdkapital (Sachgruppe 2091) zugewiesen, wenn die Rechtsgrundlage von übergeord-
netem Recht abschliessend vorgegeben ist. Diese kann vom eigenen Gemeinwesen nicht geändert werden 
und lässt keinen Handlungsspielraum offen.  
 
Zu den Fonds im Fremdkapital gehört insbesondere der Fonds für Ersatzabgaben Schutzraumbauten. 
 
Eine Einlage in den Fonds wird in der entsprechenden Funktion mit 3501 und die Entnahme mit 4501 gebucht. 
Sofern eine Verzinsung des Fonds vorgesehen ist, wird diese in der Funktion 9610 Zinsen über das Konto 
3409 Übrige Passivzinsen gebucht. 
 
 

6.2.3 Zuwendungen im Eigenkapital 

Erhält die Gemeinde eine Zuwendung für ein bestimmtes Projekt (z. B. Spende zur Realisierung eines Kinder-
spielplatzes beim Schulhaus) ist diese Zuwendung im Eigenkapital Konto 29110 mit separater Laufnummer 
zu verbuchen. Aus der Kontobezeichnung soll der zu realisierende Verwendungszweck ersichtlich sein.  
Da die Zuwendung für die öffentliche Aufgabenerfüllung des Gemeinwesens erfolgte und das Verfügungsrecht 
alleine bei der Gemeinde liegt, wird diese Zuwendung dem Eigenkapital zugeordnet. 
 
Die Zuwendung steht in direktem Zusammenhang mit einem zu realisierenden Investitionsprojekt. Deshalb ist 
bei der Ausführung des Investitionsprojekts ein Investitionsbeitrag von privaten Haushalten aus dieser Zuwen-
dung zu buchen.  
 
Buchungsbeispiel bei der Realisierung des Investitionsprojekts 

Ausgaben für die Bau des Kinderspielplatzes 2170.5030 Kreditoren 

Investitionsbeitrag von privaten Haushalten  2170.3632 2170.6370 

Funktionale Entnahme aus Zuwendung Kinderspielplatz 29110.xx 2170.4512 
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6.2.4 Zuwendungen im Fremdkapital 

Liegt das Verfügungsrecht über ein/e Legat/Zuwendung nicht alleine bei der Gemeinde, sondern sind andere 
Parteien oder Vorgaben bezüglich der Verwendung zu berücksichtigen, so ist diese dem Fremdkapital Konto 
2092 zuzuordnen.  
 
Diese Zuwendungen des Fremdkapitals sind nicht zu verwechseln mit Entschädigungen für das QM der 
Schule oder für Altpapiersammlungen durch Schüler oder Kinderturngruppen. Bei diesen handelt sich um eine 
Entschädigung für erbrachte Leistungen und diese sind als übrige Verpflichtung in der Kontogruppe 2009 
auszuweisen. 
 
 

6.2.5 Zuwendungen ohne Verwendungszweck 

Zuwendungen ohne Zweckbindung sind erfolgswirksam zu verbuchen.  
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7 BILANZIERUNG, BEWERTUNG, WERTBERICHTIGUNG 

7.1 Finanzvermögen (10) 

Bilanzierung 
 
Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufga-
benerfüllung jederzeit veräussert werden können (§ 84a GG). Es handelt sich dabei um Vermögensanla-
gen. Grundsätzlich dürfen solche Anlagen den Finanzhaushalt nicht belasten, sondern sollen einen Ertrag 
abwerfen oder einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erbringen (§ 91b Abs. 1GG). 
 
Erstbewertung 
 
Das Finanzvermögen wird beim erstmaligen Zugang zu Anschaffungskosten bilanziert (§ 91c Abs. 2 GG).  
Entstehen keine Kosten, wird zu Verkehrswerten zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert (§ 91c Abs. 2 
GG). Ein entgeltloser Zugang erfolgt als Schenkung (Konto 4390) in der Funktion 9630. Bei einem Über-
trag vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen gilt der Buchwert als Anschaffungswert. Zu beach-
ten gilt, dass bei einer Umbuchung ins Finanzvermögen die getrennte Bilanzierung von Grundstück mit 
Gebäude im Finanzvermögen zusammengeführt wird. Bei einer Umbuchung vom Finanzvermögen in das 
Verwaltungsvermögen ist der bilanzierte Wert entsprechend aufzuteilen. Für die Aufteilung Ge-
bäude/Grundstück ist der Gemeinderat zuständig. Erfolgte eine Übertragung vom Verwaltungsvermögen 
ins Finanzvermögen, ist nach der Umbuchung, aufgrund der unterschiedlichen Bewertungskriterien, die 
Werthaltigkeit zu prüfen. Dies hat umgehend zu erfolgen und nicht erst mit der systematischen Neube-
wertung des Finanzvermögens. 
 
Folgebewertung 
 
Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert am Bilanzstichtag. Die Finanzanlagen des Finanzvermö-
gens sind jährlich wertzuberichtigen. Wesentliche Veränderungen an Liegenschaften und Grundstücken 
des Finanzvermögens sind jährlich neu zu bewerten. Die systematische Neubewertung erfolgt alle vier 
Jahre zu Beginn der Amtsperiode des Gemeinderates. Allfällige Bewertungskorrekturen sind erfolgswirk-
sam (Konti 341x, 344x, 441x, 444x) zu verbuchen (§ 91c Abs. 3 GG).  
 
Tritt bei einer Position des Finanzvermögens eine dauerhafte Wertverminderung ein, wird deren bilan-
zierter Wert im Zeitpunkt der Kenntnis erfolgswirksam berichtigt (§ 91c Abs. 4 GG). Allfällige Versiche-
rungsleistungen für diese Objekte sind ebenfalls erfolgswirksam zu verbuchen. 

7.1.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen (100) 

Bilanzierung 
 
Zu den flüssigen Mitteln gehören Bargeldbestände (Haupt- und Nebenkassen), Kassenvorschüsse, Post-
guthaben und Sichtguthaben bei Banken. Sichtguthaben sind Einlagen ohne Kündigungsfristen, über die 
täglich verfügt werden kann. 
 
Nicht zu den flüssigen Mitteln gehören Bankkonten mit Habensaldi, welche unter den kurzfristigen Fi-
nanzverbindlichkeiten in der Sachgruppe 2010 auszuweisen sind.  
 
Kurzfristige Geldmarktanlagen beinhalten Call- und Festgelder und werden unter den flüssigen Mitteln 
ausgewiesen, wenn die Laufzeit unter 90 Tagen liegt. Liegt die Laufzeit von Festgeldern über 90 Tagen, 
werden diese in der Sachgruppe 1023 Festgelder bilanziert. 
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Erstbewertung 
 
Auf Schweizer Franken lautende Bank- und Postkonten sowie Bargeldbestände sind zum Nominalwert 
zu bilanzieren. Fremdwährungspositionen sind anhand der Devisenkurse per Bilanzstichtag umzurech-
nen. Die Umrechnungsdifferenzen aus der Bewertung der Guthaben zum Bilanzstichtagskurs sind als 
realisiert zu betrachten und über die Erfolgsrechnung zu verbuchen (Konti 3419, 4419). 
 
Die kurzfristigen Geldmarktanlagen werden zum Nominalwert per Bilanzstichtag bilanziert. 
 
Folgebewertung 
 
Kasse, Post und Bankguthaben werden in den Folgejahren wie bei der Erstbewertung bewertet. 
 
Bei Geldmarktanlagen kann auf eine Folgebewertung verzichtet werden. Das aufgelaufene Marchzins-
guthaben ist nicht zum Marktwert zu addieren, sondern separat unter den aktiven Rechnungsabgrenzun-
gen in der Sachgruppe 1044 periodengerecht auszuweisen. 
 
Bestände in Fremdwährungen sind gemäss dem Kurswert am 31.12. in der Bilanz zu erfassen. Die Ver-
buchung erfolgt direkt auf dem entsprechenden Bilanzkonto, es wird kein Wertberichtigungskonto geführt. 
In der Erfolgsrechnung werden Kursverluste auf Fremdwährungen im Konto 3419 bzw. Kursgewinne im 
Konto 4419 verbucht. 

7.1.2 Forderungen (101) 

Bilanzierung 
 

Als Forderungen werden alle ausstehenden Guthaben und Ansprüche gegenüber Dritten, die in Rech-
nung gestellt oder geschuldet sind, ausgewiesen. Noch nicht fakturierte Forderungen werden als aktive 
Rechnungsabgrenzungen bilanziert. 
 
Erstbewertung 
 
Forderungen werden zum Nominalwert bilanziert. 
 
Folgebewertung 
 
Die Forderungen sind per Bilanzstichtag auf ihre Werthaltigkeit zu überprüfen. Bei potentiellen Vermö-
genseinbussen durch wahrscheinliche Ausfälle von kritischen Forderungen ist eine angemessene Wert-
berichtigung zu bilden.  
 
Die Wertberichtigungen sind je Sachgruppe in einem separaten Konto zu erfassen und als Abzugsposi-
tion auf der Aktivseite zu bilanzieren (Laufnummer 99). 

7.1.2.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten (1010) 

Bilanzierung 
 
Zu dieser Bilanzposition gehören alle ausstehenden Guthaben und Ansprüche gegenüber Dritten aus der 
Erbringung von Dienstleistungen oder dem Verkauf von Waren. Die Forderung wird nach der Leistungs-
erbringung respektive zum Zeitpunkt des Nutzenübergangs an den Dritten bilanziert. Forderungen ge-
genüber Gemeinden und dem Kanton werden in der Sachgruppe 1014 Transferforderungen ausgewie-
sen. 
 
Erstbewertung 
 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden inklusive einer allfälligen Mehrwertsteuer zum No-
minalwert bilanziert.  
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Die Berechnung der Wertberichtigungen auf ordentlichen Steuern erfolgt jeweils aufgrund des Ausstands 
Steuern Brutto gemäss Ausstandsliste SL Jahresabschluss. Der Bruttoausstand beinhaltet jedoch alle 
Hoheiten (Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern). Somit ist der Gemeindeanteil jährlich zu ermitteln 
und den tatsächlichen Forderungsverlusten gegenüberzustellen. 

Bei der Pauschalwertberichtigung ist zu beachten, dass nicht konsequente Bezugshandlungen und somit 
bevorstehende aber nicht ausgewiesene Verluste die Berechnung der gefährdeten Forderungen verzer-
ren.    
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Beispiel Wertberichtigung auf Steuerforderungen  

Für die Berechnung des %-Satzes für Pauschalwertberichtigung ist der Gemeindeanteil am Bruttoausstand am Jahresende (ohne 
Habensaldi) massgebend. Dieser ist in zwei Schritten wie folgt zu berechnen: 

 

1. Prozentualer Gemeindeanteil am Bruttoausstand 
ermitteln: 
SL Liste STG023A Jahresabschluss ord. Verfahren To-
tal Sollstellung kumuliert im lfd. Steuerjahr z. B. Total 
alle Hoheiten 24'998'146 = 100% davon Gemeinde 
11'042'368 = 44.17 %. 

Total Jahr 2015 Jahr 2014 Jahr 2013 Jahr 2012 Jahr 2011 

2. Gemeindeanteil am Bruttoausstand in Fr. auf-
grund %-Satz errechnen: 
SL Jahresabschluss Ausstandsliste 201x.12/1 (10 2140) 
Zusammenzug Ausstand Steuern Brutto (alle Hoheiten)  
z.B. 1'660'208.98 davon 44.17 % Gemeinde 733'314. 

2'663'314 733'314 500'000 580'000 450'000 400'000 

Tatsächliche Forderungsverluste (Konto 9100.3181.00) 
Gemeinde bzw. SL Liste J-Abschluss Verluste, Erlasse 

164'000 55'000 28'000 33'000 28'000 20'000 

Tatsächliche Forderungsverluste in % (gerundet)  6 % 7.50% 5.60% 5.69% 6.22% 5.00% 

 

Die Wertberichtigung (Delkredere) im Rechnungsjahr wird wie folgt berechnet: 
 

Berechnung/Verbuchung Wertberichtigung (Delkredere) auf Steuer-forde-
rungen 

 

SL Jahresabschluss Ausstandliste 201x.12/1 (10 2140) Zusammenzug  

Ausstand Steuern Brutto davon Anteil Gemeinde 
(Ermittlung siehe vorangehende Tabelle) 

 

733'314 

 

 

Einzelwertberichtigungen (ermittelt aus Ausstandsliste SL Abschluss,) -121'000 

Massgebender Betrag für die Berechnung der Pauschalwertberichtigung 612'314 

  

Pauschalwertberichtigung 6 % von 612'314 36'739 

Steuerausstand nach Wertberichtigungen per 31.12. 575'575 
  

Total Wertberichtigungen per 31.12. (Einzelw. 36'739 und Pauschalw. 121'000) 157'739 

Bestand Delkredere per 01.01. (Konto 10120.99) 141'340 

Erhöhung Delkredere im Rechnungsjahr 16'399 

 
 
Verbuchung Soll Haben Betrag 
Erhöhung Delkredere auf Steuerforderungen  9100.3180 10120.99 16'399 
 
Die vorgenommenen Wertberichtigungen sind im Anhang zur Jahresrechnung offenzulegen.  
 
Verbuchung Steuerausstände am Jahresende ordentliche Steuern und Sondersteuern (Brut-
toprinzip) 
Am Jahresende hat Konto 10120.01 den Bruttoausstand aus Position Ausstand Steuern (brutto) der 
SL Jahresabschluss Ausstandliste Steuerjahre 2001 - 20xx 201x.12/1 (10 2140) auszuweisen.  
Die in der gleichen Liste ausgewiesene Position Habensaldi ist am Jahresende in Konto 20020.14 als 
Überzahlung Gemeindesteuern zu verbuchen. Nach Beginn des neuen Rechnungsjahres ist der Saldo 
von Konto 20020.14 wieder auf Konto 10120.01 zurück zu buchen. Die Verbuchung des Jahresabschlus-
ses hat sich nach dem Buchungsbeleg des KStA zum Jahresabschluss Steuern zu richten.  
 
Die gleiche Praxis ist bei den Sondersteuern anzuwenden. Die Ausstände Steuern Brutto der Listen Nr. 
10 2140 Ausstandsliste Sondersteuern Steuerart 5 - 7 sind in den Konto 10121.11 - 13 auszuweisen. Die 
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7.1.5 Vorräte (106) 

Bilanzierung 
 
Im Finanzvermögen werden Vorräte wie Heizöl, Holz, Salz und Baumaterial bilanziert, sofern der Bestand 
wesentlich ist. Mit der Bilanzierung ist sicherzustellen, dass pro Rechnungsperiode ein Jahresverbrauch 
abgebildet wird.  
Werden bei Vertragslösungen Vorräte (Holzschnitzel, Stammholz) gebildet, wäre aufgrund der Aktivie-
rung in der Bilanz der rechnungsführenden Gemeinde, ebenfalls ein entsprechendes Fremdkapitalkonto 
langfristige Verbindlichkeiten 20690 zu führen.  
 
Erstbewertung 
 
Die Erstbewertung erfolgt zu Anschaffungskosten. Zu den Anschaffungskosten gehören dabei alle Kosten 
des Erwerbs (z.B. Material, Fracht, Zoll, Versicherungsprämien, nicht rückforderbare Mehrwertsteuer) 
sowie sonstige Kosten, die angefallen sind um die Vorräte an ihren derzeitigen Ort und ihren derzeitigen 
Zustand zu versetzen. Nicht zu den Anschaffungskosten gehören Provisionszahlungen, Finanzierungs-
kosten und Lagerkosten. Skonti, Rabatte und andere vergleichbare Ermässigungen werden bei der Er-
mittlung der Anschaffungskosten abgezogen. 
 
Folgebewertung 
 
Der Bestand wird per Bilanzstichtag neu bewertet. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten nach 
der Durchschnittsmethode. Ist der allgemein geltende Marktpreis am Bilanzstichtag markant tiefer als die 
durchschnittlichen Anschaffungskosten, so ist dieser zu berücksichtigen. 
 
Buchführung 
 
Der Verbrauch bzw. die Lagerveränderung kann zu durchschnittlichen Anschaffungskosten oder aufgrund 
tatsächlicher Ermittlung bewertet werden.  
 
Buchungsbeispiel: 

 Soll Haben Betrag 

01.01. Bestand Heizöl 3'000 lt. zu CHF. 0.98   2'940 

15.03 Einkauf Heizöl 5'000 lt. zu CHF 1.01 je lt. 10600.01 10020.01 5'050 

28.11. Einkauf Heizöl 5'000 lt. zu CHF 1.05 je lt. 10600.01 10020.01 5'250 

31.12. Verbrauch Heizöl 9'000 lt. zum Durch-
schnittspreis von CHF1.0185 

2170.3120 10600.01 9'170 

31.12. Bestand Heizöl 4'000 lt. zum Durch-
schnittspreis von CHF 1.0185 

  4'070 

 
Der Heizölpreis per Bilanzstichtag liegt zwischen CHF 1.01 und 1.06. Der aktuelle Buchwert kann so in 
der Bilanz erscheinen.  
 
Eine Zunahme von Roh- und Hilfsmaterialien (z.B. Heizöl) wird mit der Buchung 1060x.01 an 3120 (ge-
gebenenfalls anderes Aufwandskonto wählen) gezeigt. Eine Abnahme mit der Umkehrbuchung. 
 
Die Bestandeszunahme von Halb- und Fertigfabrikaten (z.B. Brennholz) erfolgt mit der Buchung 1060x.01 
an 4320. Die Umkehrbuchung zeigt eine Bestandesabnahme. 
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7.1.7.2 Mobilien FV (1086) 

Bilanzierung 

 
Als Mobilien im Finanzvermögen werden Fahrzeuge und Geräte bilanziert, die ausschliesslich für den 
Betrieb und Unterhalt von Finanzvermögen gehalten werden.  
 
Für Mobilien des Finanzvermögens gilt die gleiche Aktivierungsgrenze wie für die Verbuchung von Inves-
titionen des Verwaltungsvermögens. Die Aktivierung erfolgt nicht über die Investitionsrechnung, sondern 
direkt im Bilanzkonto.  
 
Mobilien, die nicht bilanziert werden, sind in einem Inventar zu führen, das jährlich zu aktualisieren ist (§ 
24 FiV). Der Gemeinderat legt für die Erfassung im Inventar eine Mindestgrenze fest.  
Da Objekte je nach Ausgabehöhe in der Anlagebuchhaltung oder im Inventar geführt werden, geben nur 
beide Verzeichnisse zusammen ein vollständiges Bild. Sinnvollerweise wird das Inventar in die Anlage-
buchhaltung integriert. 
 
Erstbewertung 
 
Die Erstbewertung von Mobilien im Finanzvermögen erfolgt zu Anschaffungskosten. 
 
Folgebewertung 
 
Mobilien, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden über die gleiche Nutzungsdauer wie 
Mobilien des Verwaltungsvermögens abgeschrieben. 
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Parkplätze, welche nur eine Fahrzeugtiefe ausweisen sind aufgrund dessen ebenfalls wie Strassenstücke 
zu behandeln.  
Soll ein Grundstück jedoch für einen öffentlichen Parkplatz (diverse Parkfelder) eingesetzt werden, kann 
das Grundstück in Konto 14000.01 Grundstücke belassen werden. Dies aufgrund dessen, dass eine 
Überbauung weiterhin möglich ist. Die Gemeinde vor Ort hat die Kriterien zu beurteilen und dementspre-
chend die Verbuchung zu definieren.  
Bei überbauten Grundstücken des Verwaltungsvermögens sind der Landwert und der Gebäudewert se-
parat auszuweisen (Sachgruppen 1400 und 1404). 
 
Liegt ein Grundstück mehr als zur Hälfte in einer Zone des Verwaltungsvermögens oder des Finanzver-
mögens, ist es nach dem Prinzip des Schwerpunkts zuzuordnen. Für die Zuteilung ist der Gemeinderat 
zuständig. 
 
Aktivierung aus Sachgruppe 500, Passivierungen aus Sachgruppen 600 und 63. 
 
Strassen / Verkehrswege (1401) 
Dem allgemeinen Verkehr zur Verfügung stehenden Grundstücke und die darauf erstellten baulichen 
Investitionsausgaben (z.B. Strassenbau, Plätze) werden nicht getrennt bilanziert (Verweis auf Sach-
gruppe 1400). Neben den Gemeindestrassen werden Fussgängeranlagen, Fahrradanlagen, Waldstras-
sen und Schienenwege in dieser Sachgruppe der Bilanz ausgewiesen.  
Wird eine Parzelle/Teilparzelle für den Strassenbau (IR Konto 6150.5000) gekauft, bevor der Zeitpunkt 
des Bauvorhabens konkret feststeht, ist die Parzelle/Teilparzelle in den Grundstücken des VV 14000.01 
zu aktivieren. Im Zeitpunkt der Ausführung des Strassenbaus erfolgt die Umbuchung (Verweis auf Sach-
gruppe 1400) 
 
Aktivierung aus Sachgruppe 501, Passivierungen aus Sachgruppen 601 und 63. 
 
Wasserbau (1402) 
Unter den Wasserbauten werden Verbauungen an Gewässern und technische Anlagen bilanziert. Was-
serflächen (Seen, Flüsse) gelten nicht als Grundstücke und werden nicht aktiviert. 
 
Die Sachgruppe Wasserbau ist nicht mit der Spezialfinanzierung Wasserwerk zu verwechseln. Die Inves-
titionen des Wasserwerks werden nach Kategorie in der entsprechenden Sachgruppe ausgewiesen. 
 
Aktivierung aus Sachgruppe 502; Passivierungen aus Sachgruppen 602 und 63. 
 
Tiefbauten (1403) 
Als Tiefbauten werden z.B. Kläranlagen, Kanalisationen, Deponien, Sportplätze, Wasserversorgungsan-
lagen bilanziert. 
 
Aktivierung aus Sachgruppe 503, Passivierungen aus Sachgruppen 603 und 63. 
 
Hochbauten (1404) 
Die Hochbauten umfassen Liegenschaften inkl. Einrichtungen (Heizung, Gebäudetechnik, Installation 
etc.) jedoch ohne Mobiliar. Die Grundstücke, auf denen die Liegenschaften stehen, werden separat in der 
Sachgruppe Grundstücke (Sachgruppe 1400) bilanziert. 
 
Aktivierung aus Sachgruppe 504, Passivierungen aus Sachgruppen 604 und 63. 
 
Waldungen (1405) 
In der Sachgruppe Waldungen wird der Waldbestand inkl. Grundstücke ausgewiesen. Umfassen die 
Waldparzellen auch Wiesen und Strassen (Waldwege etc.), werden diese nicht als separate Objekte in 
der Bilanz bzw. der Anlagebuchhaltung aufgenommen. 
 
Aktivierung aus Sachgruppe 505, Passivierungen aus Sachgruppen 605 und 63. 
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Mobilien VV (1406) 
Mobilien, deren Wert über der Aktivierungsgrenze liegt, werden zum Anschaffungswert bilanziert und 
planmässig abgeschrieben. Mobilien, die nicht bilanziert werden, sind in einem Inventar zu führen, das 
jährlich zu aktualisieren ist (§ 24 FiV). Der Gemeinderat legt für die Erfassung im Inventar eine Mindest-
grenze pro Objekt fest.   
 
Aktivierung aus Sachgruppe 506, Passivierungen aus Sachgruppen 606 und 63.  
 
Anlagen in Bau VV (1407) 
Im Konto Anlagen im Bau werden die jährlichen Investitionen im Verwaltungsvermögen aktiviert, bevor 
sie bei Nutzungsbeginn auf das entsprechende Bilanzkonto umgebucht werden. Der umgebuchte Betrag 
muss mit den abgerechneten Kosten in der Kreditabrechnung übereinstimmen. Auf Anlagen im Bau er-
folgt keine planmässige Abschreibung. 
 
Aktivierung aus Sachgruppe 50, Passivierungen aus Sachgruppen 63.  

7.2.2 Immaterielle Anlagen (142) 

Software (1420) 
Als immaterielle Anlagen werden Software im Eigentum und mehrjährige Nutzungslizenzen von Software 
aktiviert. 
 
Aktivierung aus Sachgruppe 520, Passivierungen aus Sachgruppe 620 und 63. 
 
Immaterielle Anlagen in Realisierung (1427) 
Noch nicht genutzte Software und übrige immaterielle Anlagen werden als immaterielle Anlagen in Rea-
lisierung aktiviert. Mit Nutzungsbeginn erfolgt die Umbuchung auf das entsprechende Bilanzkonto. 
 
Aktivierung aus Sachgruppe 52, Passivierungen aus Sachgruppen 63. 
 
Übrige immaterielle Anlagen (1429) 
Planprojekte wie Ortsplanungen, Zonenplanungen, Generelle Entwässerungsplanung (GEP) werden als 
übrige immaterielle Anlagen aktiviert. 
 
Aktivierung aus Sachgruppe 529, Passivierungen aus Sachgruppen 629 und 63. 

7.2.3 Darlehen (144) 

Bilanzierung 

 
Darlehen im Verwaltungsvermögen werden im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung gewährt. Für 
die Gewährung eines Darlehens im Verwaltungsvermögen ist ein Verpflichtungskredit notwendig.  
 
Die Darlehen werden nach Empfängerkategorie (Gemeinden, öffentliche Unternehmen, private Organi-
sationen) in Sachgruppen geführt und die einzelnen Darlehen als Detailkonto ausgewiesen. Die Aktivie-
rung erfolgt über die Investitionsrechnung, ebenso die Verbuchung der Amortisationstranchen. Die Akti-
vierung erfolgt unabhängig von der Aktivierungsgrenze. 
 
Marchzinsguthaben sind mittels aktiver Rechnungsabgrenzung periodengerecht abzugrenzen. 
 
Erstbewertung 
 
Darlehen werden zum Nominalwert bilanziert (§ 91d Abs. 1 GG). 
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Folgebewertung 
 
Auf Darlehen erfolgt keine planmässige Abschreibung. Die Werthaltigkeit ist jährlich auf den Bilanzstich-
tag zu überprüfen. Tritt eine Wertminderung ein, bzw. ist die Rückzahlung gefährdet, ist eine Wertberich-
tigung zu buchen und mit Konto 3640 Wertberichtigungen Darlehen VV der Erfolgsrechnung zu belasten. 
Wenn der Grund für einen Teil oder die ganze Wertberichtigung wegfällt, ist erfolgswirksam eine Aufwer-
tung (Konto 4490) bis maximal zum Nominalwert des Darlehens vorzunehmen. 

7.2.4 Beteiligungen, Grundkapitalien (145) 

Bilanzierung 
 
Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Anteile am Kapital von privaten oder gemischtwirt-
schaftlichen Unternehmungen und selbständigen öffentlich-rechtlichen Gemeindeanstalten. Sie stehen 
im Zusammenhang mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Die Gemeindeversammlung bzw. der Einwoh-
nerrat ist zuständig für die Beschlussfassung über die Beteiligung. 
 
Die Beteiligungen werden nach Unternehmungskategorie (Gemeinden, öffentliche Unternehmen, private 
Organisationen) in Sachgruppen geführt und die einzelnen Beteiligungen als Detailkonto ausgewiesen. 
Die Aktivierung erfolgt über die Investitionsrechnung. Sie ist unabhängig von der Aktivierungsgrenze. 
 
Nebst der Bilanzierung sind die Beteiligungen im Beteiligungs- und Gewährleistungsportefeuille aufzu-
nehmen und jährlich zu aktualisieren. Dieses Portefeuille dient als Grundlage für die Erstellung des Be-
teiligungs- und Gewährleistungsspiegels, welcher gemäss § 14 Abs. 1 lit. c FiV Bestandteil des Anhangs 
zur Jahresrechnung ist. Es enthält zahlreiche Informationen über die Organisation, über die Rechtsform, 
die Untergesellschaften, die vertragliche Haftung sowie Finanzinformationen.  
 
Erstbewertung 
 
Beteiligungen und Grundkapitalien werden zum Anschaffungswert bilanziert (§ 91d Abs. 1 GG).  
 
Folgebewertung 
 
Auf Beteiligungen erfolgt keine planmässige Abschreibung. Die Werthaltigkeit ist jährlich auf den Bilanz-
stichtag zu überprüfen. Tritt eine Wertminderung ein, d.h. der tatsächliche Wert liegt unter dem Buchwert, 
ist diese auf dem Wertberichtigungskonto auszuweisen und in der Erfolgsrechnung im Konto 3650 Wert-
berichtigungen Beteiligungen VV zu buchen. Wenn der Grund für die Wertberichtigung wegfällt, ist er-
folgswirksam eine Aufwertung (Konto 4490) bis maximal zum Anschaffungswert der Beteiligung vorzu-
nehmen. 

7.2.5 Investitionsbeiträge (146) 

Als Investitionsbeiträge werden Beiträge an Investitionen Dritter bezeichnet. Sie werden über die Investi-
tionsrechnung gebucht und aktiviert, sofern sie die Aktivierungsgrenze übersteigen.  
 
Die Abschreibung von Investitionsbeiträgen orientiert sich nach der Lebensdauer der finanzierten Sach-
anlagenkategorie. 
 
Aktivierung aus Sachgruppe 56, Passivierungen aus Sachgruppe 66. 
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Erstbewertung 
 
Die Höhe der Bewertung erfolgt aufgrund der Analyse des jeweiligen Ereignisses in der Vergangenheit. 
Der Betrag muss dabei nach wirtschaftlichem Risiko abgeschätzt werden, wobei dieses so objektiv wie 
möglich zu beurteilen ist. 
 
Folgebewertung 
 
Rückstellungen sind per Bilanzstichtag neu zu bewerten. Die Bewertung erfolgt nach den gleichen Krite-
rien wie bei der Erstbewertung. 
 
Buchführung 

 
Die kurzfristigen Rückstellungen werden in folgenden Konten bilanziert. 

205 kurzfristige Rückstellungen 

2050 
Kurzfristige Rückstellungen aus Mehr-
leistungen des Personals 

2055 
Kurzfristige Rückstellungen übrige be-
triebliche Tätigkeit 

2051 
Kurzfristige Rückstellungen für andere 
Ansprüche des Personals 

2056 
Kurzfristige Rückstellungen für Vorsor-
geverpflichtungen 

2052 
Kurzfristige Rückstellungen für  
Prozesse 

2057 
Kurzfristige Rückstellungen für Finanz-
aufwand 

2053 
Kurzfristige Rückstellungen für nicht 
versicherte Schäden 

2058 
Kurzfristige Rückstellungen der Investiti-
onsrechnung 

2054 
Kurzfristige Rückstellungen für Bürg-
schaften und Garantieleistungen 

2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen 

 
 
Die langfristigen Rückstellungen werden in folgenden Konten bilanziert. 

208 langfristige Rückstellungen 

2081 
Rückstellungen für langfristige Ansprü-
che des Personals 

2086 
Langfristige Rückstellungen für Vorsor-
geverpflichtungen 

2082 
Langfristige Rückstellungen für  
Prozesse 

2087 
Langfristige Rückstellungen für Finanz-
aufwand 

2083 
Langfristige Rückstellungen für nicht 
versicherte Schäden 

2088 
Langfristige Rückstellungen der Investi-
tionsrechnung 

2084 
Langfristige Rückstellungen für Bürg-
schaften und Garantieleistungen 

2089 
Übrige langfristige Rückstellungen der 
Erfolgsrechnung 

2085 
Langfristige Rückstellungen aus übriger 
betrieblicher Tätigkeit 

  

 
 
Buchungsbeispiel für Rückstellung eines Anwaltshonorars in einer Streitsache: 

Verbuchung Rückstellung Soll Haben Betrag 

Jahr 1 Bildung Rückstellung Honorar Streitsa-
che F 

3132 
Honorare  
externe  
Fachexperten 

20520 
Kurzfristige  
Rückstellung  
für Prozesse 

78'000 

Jahr 2 Verwendung / Auflösung Rückstellung 20520 3132 78'000 

Jahr 2 Rechnung Honorar Streitsache F 3132 20000.01 81'000 
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Buchungsbeispiel für Rückstellung von Personalkosten (Ferien, Überzeit): 

Vorgang Verbuchung Reduktion durch 

 Soll Haben 

Bildung der Rückstellung Löhne des Verwaltungs- und Be-
triebspersonals (301x) 

Rückstellungen für langfristige An-
sprüche des Personals (2081) 

Erhöhung der Rückstellungen Löhne des Verwaltungs- und Be-
triebspersonals (301x) 

Rückstellungen für langfristige An-
sprüche des Personals (2081) 

Verwendung / Auflösung der 
Rückstellungen 

Löhne des Verwaltungs- und Be-
triebspersonals (301x) 

Kasse (1000) 

 Rückstellungen für langfristige 
Ansprüche des Personals (2081) 

Löhne des Verwaltungs- und Be-
triebspersonals (301x) 

 
Erhöhungen und Auflösungen von Rückstellungen werden über dieselben Aufwandkonten gebucht, über 
die sie gebildet wurden. Wurden bei Rückstellungen im Zusammenhang mit der Investitionsrechnung zu 
hohe Rückstellungen gebildet, ist das entsprechende Objekt um den nicht benötigten Betrag der Rück-
stellung zu mindern. 

7.3.5 Langfristige Finanzverbindlichkeiten (206) 

 
Bilanzierung 
 
Als langfristige Finanzverbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften mit einer 
Laufzeit über einem Jahr bilanziert. Beträgt die Restlaufzeit per Bilanzstichtag weniger als ein Jahr, sind 
die Verbindlichkeiten in die kurzfristigen Positionen (Sachgruppe 201) umzubuchen.  
 
Erstbewertung 
 
Die Bewertung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten erfolgt zum Nominalwert. 
 
Folgebewertung 
 
Die Folgebewertung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten erfolgt wie die Erstbewertung zum Nomi-
nalwert. 

7.3.5.1 Passivierte Investitionsbeiträge (2068) 

Bilanzierung 

 
Als passivierte Investitionsbeiträge werden Investitionseinnahmen bilanziert, die keiner Sachanlage zu-
geordnet werden können. Dies ist vor allem bei den Anschlussgebühren des Wasserwerks und der Ab-
wasserbeseitigung der Fall. Sofern eine Einnahme einer bestimmten Anlage zugeteilt werden kann, wer-
den die Ausgaben netto aktiviert. 
 
Erstbewertung 
 
Die passivierten Investitionsbeiträge werden zu Nominalwerten bilanziert. 
 
Folgebewertung 
 
Die Anschlussgebühren werden über eine feste Nutzungsdauer von 20 Jahren erfolgswirksam (Konto 
4660) aufgelöst.  
 
 
 









HANDBUCH KAPITEL 7, BILANZIERUNG, BEWERTUNG, 
RECHNUNGSWESEN WERTBERICHTIGUNG 
GEMEINDEN   
 

 
 
 

 Kapitel 7 / Seite 27 

 

7.4.6 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag (299) 

Bilanzierung 
 
Das Ergebnis des Rechnungsjahres wird in der Bilanzposition 2990 offengelegt. Der Saldo wird zu Beginn 
des neuen Rechnungsjahres auf das Konto 29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre umgebucht.  
 
Die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre werden in Konto 29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 
gezeigt und dienen ausschliesslich zur Abdeckung von Fehldeckungen der Erfolgsrechnung in den fol-
genden Jahren. 
 
Ein Bilanzfehlbetrag (Darstellung mit negativem Vorzeichen) ist jährlich um mindestens 30 % des Rest-
buchwerts abzutragen (Konto 3899). Die entsprechenden Beträge sind im Budget zu berücksichtigen  
(§ 88g Abs. 2). 
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9.2.4 Unterschriftenregelung 

Der Gemeinderat ist für die Unterschriftenregelung zuständig (§ 94a Abs. 2 lit. c GG).  
 
Der Auszahlungsprozess, wie in untenstehender Tabelle dargestellt, kann elektronisch abgewickelt werden. 
Der Gemeinderat erlässt die entsprechenden Weisungen. Es ist grundsätzlich das Vier-Augen-Prinzip anzu-
wenden. Für den Zahlungsvollzug gilt zwingend Kollektivunterschrift. 
 
Beispiel: 
 

Rechnungseingang Stempel 

Visum Sachbearbeiter oder Leistungsempfänger 
Materielle Kontrolle 
Preisliche Kontrolle 

Abteilung Finanzen 
Rechnerische Kontrolle 
Skontoabzug 
Erfassung Kreditoren / Laufende Belegnummer 

Zahlungsanweisungsliste oder  
Kreditoren-Liste 

Zur Zahlungsanweisung an den Gemeinderat 

Gemeinderat Zahlungsanweisung 

Gemeindeschreiber 

Beispiel Protokollierung: 
Die Rechnungen xxx bis xxx gemäss Liste Nr. xx wer-
den zur Zahlung angewiesen. Davon ausgenommen 
ist die Nr. xxx (Meier GmbH). 

Gemeinderat 
Gemeindeschreiber 

Unterzeichnung der Zahlungsanweisungs- bzw. der 
Kreditorenliste 

Abteilung Finanzen 

Aufbewahrung der Zahlungsanweisungs- oder  
der Kreditorenliste 
Zahlungsvollzug (Kollektivunterschrift), Vermerk auf 
den Rechnungsbelegen 
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 
Der Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit soll helfen, die zukünftigen Ansprüche von Kapitalgebern gegenüber 
der Gemeinde abschätzen zu können. 
In diesen Geldfluss gehen unter anderem Einzahlungen aus der Emission von Anleihen, Einzahlungen aus 
der Aufnahme von Darlehen und Hypotheken und Auszahlungen für deren Tilgung ein. 
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10 Finanzkennzahlen und Statistik 

10.1 Finanzkennzahlen 

10.1.1 Finanzpolitische Zielgrössen 

Zur Steuerung des Finanzhaushaltes bedarf es finanzpolitischer Zielgrössen, die es ermöglichen sollen, den 
öffentlichen Haushalt nachhaltig ausgeglichen zu gestalten. Diese Zielgrössen sollen die aktuelle finanzielle 
Situation aufzeigen und in die Aufgaben- und Finanzplanung einfliessen. Die Gesamtsteuerung des Finanz-
haushalts orientiert sich dabei an den Finanzkennzahlen der Harmonisierten Rechnungslegung (§ 88i GG, § 
7 Abs. 1, und § 26 FiV). Diese Kennzahlen ermöglichen es den Gemeinden, innerkantonale und interkantonale 
Auswertungen vorzunehmen. Jede Gemeinde soll sich am Kennzahlensystem messen und zusätzlich selber 
Zeitreihenvergleiche erstellen. Die Aufsichtsorgane der Gemeinden und die Organe der kantonalen Finanz-
aufsicht über die Gemeinden überprüfen die Einhaltung der finanzpolitischen Zielgrössen und verlangen bei 
massgeblichen Abweichungen entsprechende Massnahmen. 
 
Die Bildung von Kennzahlen und die Steuerung der Haushalte sind untrennbar miteinander verbunden. Die 
aus dem Rechnungswesen gewonnenen Basisdaten und Kennzahlen liefern den verschiedenen Adressaten 
die notwendigen Informationen. Öffentlichkeit und Politik können daraus die politischen Prioritäten festlegen. 
Den politischen Behörden dienen sie zur finanzpolitischen Haushaltsteuerung verbunden mit der Zuweisung 
der finanziellen Mittel zu den einzelnen Aufgaben. Die Finanzkennzahlen müssen sowohl beim Budget als 
auch bei der Rechnungsablage zur Verfügung stehen. Die Gemeinden weisen Kennzahlen zur Verschuldung, 
zum Kapitaldienst, zur Selbstfinanzierung und zu den Investitionen aus (§ 88i Abs. 1 GG). Anhand der Finanz-
kennzahlen lassen sich Rechnungsergebnisse einfach mit früheren Resultaten der eigenen Gemeinde oder 
mit Ergebnissen von anderen Gemeinden vergleichen. Andererseits lassen sich damit auch Plangrössen (z.B. 
Richtwerte für den Aufgaben- und Finanzplan und das Budget) ableiten und formulieren sowie die Wirkung 
von getroffenen Massnahmen auswerten. Die Werte können absolut, in Verhältniszahlen oder als Mittelwerte 
dargestellt werden. Da sie jährlichen Schwankungen unterliegen, sollten sie im Mehrjahresdurchschnitt be-
trachtet werden. Als oberstes finanzpolitisches Ziel gilt der mittelfristige Ausgleich des kumulierten Ergebnis-
ses der Erfolgsrechnung (Haushaltgleichgewicht gemäss § 88g GG). 
 
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Einwohnergemeinden. Die Finanzkennzahlen werden 
für die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen erstellt. Zusätzlich müssen sie - vor allem für inter-
kantonale Vergleiche - für die Einwohnergemeinde inklusive Spezialfinanzierungen ausgewiesen werden. 
Für Ortsbürgergemeinden können ebenfalls Kennzahlen erstellt werden, allerdings erschweren Unterschiede 
in den Strukturen und Aufgaben (Funktionen) die Vergleichbarkeit mit andern Ortsbürgergemeinden. 
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10.1.3 Finanzkennzahlen 

Gemäss § 26 Finanzverordnung weisen die Gemeinden in Budget und Jahresrechnung folgende Finanzkenn-
zahlen zur Beurteilung der Verschuldung, Finanzierung und Leistungsfähigkeit aus. Die Kennzahlenauswer-
tung wird für den Rechnungskreis der Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen und den Rechnungs-
kreis der Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen (gesamte Einwohnergemeinde) erstellt.  

 

1    Nettoschuld I pro Einwohner  
Verschuldung 2    Nettoverschuldungsquotient 

3    Zinsbelastungsanteil 

4    Selbstfinanzierungsgrad Finanzierung 

5    Selbstfinanzierungsanteil Leistungsfähigkeit 
6    Kapitaldienstanteil 

 
Die Kennzahlenauswertung zeigt mit der Nettoschuld I pro Einwohner, dem Nettoverschuldungsquotienten 
und dem Zinsbelastungsanteil die Schuldenbelastung. Mit dem Selbstfinanzierungsanteil und dem Kapital-
dienstanteil wird die Leistungsfähigkeit gemessen. Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt die Eigenfinanzierung 
der Nettoinvestitionen in Prozenten. Mit der mehrjährigen Betrachtungsperiode können zuverlässige Aussa-
gen zur Entwicklung der Gemeindefinanzen gemacht werden. Zudem werden ausserordentliche Faktoren ein-
zelner Jahre im Mehrjahresvergleich relativiert. 
 
 

Nettoschuld I pro Einwohner 
 

 Nettoschuld in Franken pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) 
 
 Nettoschuld I   

 Einwohnerzahl  = Nettoschuld I pro Einwohner 

 

 Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Eine Pro-Kopf-Ver-
schuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die 
finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen). 

 
 

Nettoverschuldungsquotient 
 

 Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/Finanzausgleich 
 
 Nettoschuld I x 100  

 Fiskalertrag/Finanzausgleich  = Nettoverschuldungsquotient 

 

 Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. 
Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 100 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient 
sollte jedoch nicht über 150 % betragen. 

 
 

Zinsbelastungsanteil 
 

Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag 
 

Nettozinsaufwand x 100 

Laufender Ertrag    = Zinsbelastungsanteil 

 

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, 
desto grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert bis 4% ist gut, der Anteil sollte nicht über 9 % betragen. 
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 Selbstfinanzierungsgrad 
 

Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen 
 
Selbstfinanzierung x 100 

Nettoinvestitionen     = Selbstfinanzierungsgrad 

 
Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinan-
zierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50% 
betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig 
sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. 

 
 

 Selbstfinanzierungsanteil 
 

Selbstfinanzierung in Prozent vom laufenden Ertrag 
 
Selbstfinanzierung x 100 

Laufender Ertrag     = Selbstfinanzierungsanteil 

 
Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde, Er gibt an, welcher Anteil des Er-
trags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finan-
zielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-
/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10 % betragen. 

 
 

 Kapitaldienstanteil 
 

Nettozinsaufwand + Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag 
 
Nettozinsaufwand + Abschreibungen x 100 

Laufender Ertrag     = Kapitaldienstanteil 

 
Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) be-
lastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. Ein Wert bis 5% 
ist gut, der Anteil sollte nicht über 15 % betragen. 

 

10.1.4 Benchmarking Finanzdaten 

Die Gemeindeabteilung stellt den Gemeinden im Internet unter der Adresse  
https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/finanzaufsicht/benchmarking_1/benchmarking_2.jsp 
ein Finanzdatentool zur Verfügung. Mit diesem Excel-Tool können die jährlich aktualisierten Finanzdaten aller 
Gemeinderechnungen in Form von standardisierten Finanzkennzahlen mit verschiedenen Auswertungstypen 
(Streu-, Balken- und Netzdiagramm) ausgewertet und verglichen werden. 

https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/finanzaufsicht/benchmarking_1/benchmarking_2.jsp
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11 Aufgaben- und Finanzplanung 

11.1 Ziel und Zweck 

Die Gemeinden haben für eine umfassende Aufgaben- und Finanzplanung zu sorgen. Aufgaben und Ausga-
ben sind auf die Notwendigkeit und Zweckmässigkeit sowie auf ihre finanziellen Auswirkungen und ihre Trag-
barkeit hin zu überprüfen ist (§ 116 KV). 
 
Die Aufgaben- und Finanzplanung ist für mindestens vier Jahre zu erstellen und jährlich zu aktualisieren. Sie 
ist öffentlich zugänglich (§ 86a GG), jedoch nicht durch die Legislative genehmigen zu lassen. Der Gemein-
derat hat im Rahmen der Berichterstattung zum Budget die wesentlichen Punkte der Aufgaben- und Finanz-
planung darzulegen.  
 
Die Aufgaben- und Finanzplanung ist zugleich Planungs- und Führungsinstrument der Exekutive und In-
formationsmittel für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Sie soll für die Gemeinde eine Zielsetzung 
festlegen, wobei finanzielle und nichtfinanzielle Aspekte zu berücksichtigen sind.  
 
Gemäss § 7 der Finanzverordnung hat die Aufgaben- und Finanzplanung folgende Elemente zu enthalten: 
a) den Planaufwand und -ertrag für die Aufgabengebiete der Gemeinde, 
b) die Planinvestitionsausgaben und -einnahmen für die Aufgabengebiete der Gemeinde, 
c) die Schätzung des Finanzierungsbedarfs, 
d) die Finanzierungsmöglichkeiten, 
e) die Entwicklung der Kennzahlen der Nettoschuld I je Einwohner und des Selbstfinanzierungsgrads. 
 
Die Aufgaben- und Finanzplanung soll aufzeigen, dass ein mittelfristig ausgeglichener Finanzhaushalt möglich 
ist (§ 88g Abs. 1 GG). Ausgeglichen ist ein Finanzhaushalt dann, wenn das kumulierte Ergebnis der Erfolgs-
rechnung innert einer Zeitspanne 7 Jahren ausgeglichen ist. Zur Beurteilung werden die letzten 2 abgeschlos-
senen Rechnungsjahre, zwei Budgetjahre und 3 Planjahre in Betracht gezogen. Ist das kumulierte Gesamter-
gebnis nicht ausgeglichen, ist zu beurteilen, ob die Gemeinde noch über genügend Reserven (Kontogruppe 
299) oder allfälliges Anpassungspotential beim Steuerfuss aufweist. Ebenso ist die Entwicklung der Netto-
schuld zu beurteilen. Steigt die Verschuldung an, lässt dies auf hohe Nettoinvestitionstätigkeiten schliessen. 
Deren Folgekosten werden sich wieder belastend in der Erfolgsrechnung auswirken.  
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11.2.3 Investitionen 

Eine wesentliche Grundlage für die Aufgaben- und Finanzplanung und auch für die finanzpolitischen Zielset-
zungen des Gemeinwesens dürfte die zielgerichtete und bedürfnisorientierte Planung der Investitionen sein. 
Es geht dabei um die Beschaffung, Unterhalt/Erneuerung und den Ersatz von Anlagen, die für die Aufgaben-
erfüllung notwendig sind (Verwaltungsvermögen). Die Ausgaben für Objekte des Finanzvermögens werden 
im Mittelbedarf erfasst. Werden aus Verkäufen Buchgewinne erzielt, ist deren erfolgswirksame Wirkung in den 
Prognosen abzubilden. Im Gegensatz zu Verwaltungsvermögen (Nutzwert) hat Finanzvermögen einen 
Tauschwert und wird in der Regel durch entsprechende Erträge finanziert. Für die Ermittlung und Planung der 
Investitionen empfiehlt sich folgendes Vorgehen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zustandserhebung 
Anzahl/Umfang der Objekte, Anlagespiegel, 
Inventar, Erstellungsjahr, Angaben über Zu-

stand, Mängel und Funktionalität 

 
Erneuerungsplanung 

aus Informationen der Zustandsplanung 
(terminlicher Handlungsbedarf) 

 

Investitionsplanung 
Ermittlung der Kosten aus 

Erneuerungsplanung 
(gerechnet oder geschätzt) 
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11.5 Spezialfinanzierungen 

Bei den Spezialfinanzierungen wird aufgrund der Nettoinvestitionsausgaben, des betrieblichen Ergebnisses 
und des Finanzaufwands die Entwicklung der Selbstfinanzierung bzw. der Nettoverschuldung geplant. Es wird 
eine Verschuldungsgrenze gerechnet (Selbstfinanzierung + Nettofinanzaufwand, geteilt durch einen Annui-
tätsprozentsatz). Planungsziel und damit die einzige Analysegrösse ist, dass die Spezialfinanzierung die ge-
planten Investitionsausgaben finanzieren kann, ohne dass eine rechnerische Überschuldung entsteht. 
 
Als Hilfsmittel stehen Aufgaben- und Finanzplanungstools für die Planungen des Wasserwerks, der Abwas-
serbeseitigung und der Abfallwirtschaft zur Verfügung.  
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12 Gemeindeverbände und selbständige öffentlich-rechtli-
che Anstalten  

12.1 Gemeindeverbände 

12.1.1 Allgemeines 

 
12.1.1.1 Begriff und Zweck 
Der Gemeindeverband ist gemäss § 74 GG eine aus verschiedenen Gemeinden bestehende Körperschaft 
des öffentlichen Rechts mit dem Zweck der Erfüllung einer oder mehrerer Aufgaben. Ein Verband kann Auf-
gaben sozialer, wirtschaftlicher, technischer oder anderer Richtung erfüllen. Die Zusammenarbeit braucht 
nicht auf einen einzelnen Sachbereich beschränkt zu sein, sondern kann auch sachbereichsübergreifend sein. 
Er besitzt keine territoriale Gebietshoheit und auch kein Recht auf die Einforderung von Steuern.  
 
12.1.1.2 Gründung und Beitritt 
Der Gemeindeverband entsteht als Körperschaft nach der Annahme der Satzungen durch die Verbandsge-
meinden. Die Satzungen sind durch den Regierungsrat (delegiert an das Departement Volkswirtschaft und 
Inneres) zu genehmigen (§ 75 GG). 
 
Der Grosse Rat kann den zwangsweisen Beitritt einer Gemeinde beschliessen, wenn dieser in ihrem Interesse 
als dringend erforderlich erscheint oder wenn der Zweck des Gemeindeverbands sonst nicht oder nur stark 
erschwert erreicht werden kann. Der Grosse Rat kann auch einen Gemeindeverband verpflichten, eine Ge-
meinde auf deren begründetes Gesuch hin aufzunehmen. In beiden Fällen hat eine Anhörung der betroffenen 
Gemeinden voranzugehen. Ein nachträglicher oder auf einen Teil der Verbandsaufgaben beschränkter Beitritt 
weiterer Gemeinden ist möglich. Er ist dem Regierungsrat zur Kenntnis zu bringen (§ 76 GG). 
 
Das Gemeindegesetz gestattet die Aufnahme ausserkantonaler Gemeinden in einen Gemeindeverband. An-
derseits kann auch eine aargauische Gemeinde mit Zustimmung des Regierungsrats Mitglied eines ausser-
kantonalen Gemeindeverbands sein (§ 83 GG).  
 
12.1.1.3 Austritt und Auflösung 
Der Austritt einer Gemeinde aus dem Gemeindeverband ist nur aus wichtigen Gründen möglich. Spricht sich 
das zuständige Verbandsorgan gegen den Austritt aus, entscheidet der Grosse Rat nach Massgabe der für 
den zwangsweisen Beitritt geltenden Regelung. 
 
Ein Gemeindeverband kann sich auflösen, wenn sein Zweck unerfüllbar oder hinfällig geworden ist oder ein 
besser geeigneter Rechtsträger an dessen Stelle tritt. Die Auflösung bedarf der Zustimmung der Mehrheit der 
Verbandsgemeinden sowie des Regierungsrats. 
 
Das Nähere, insbesondere die vermögensrechtlichen Folgen von Austritt und Auflösung und die dabei einzu-
haltenden Fristen, regeln die Satzungen. Streitsachen hierüber entscheidet das Verwaltungsgericht (§ 82 GG). 
 

12.1.2 Organisation 

12.1.2.1 Abgeordnetenversammlung / Vorstand 
Die Gemeindeverbände können mit oder ohne Abgeordnetenversammlung organisiert sein. Ohne Abgeord-
netenversammlung ist der Vorstand Legislative und Exekutive zugleich, d.h. er stellt das Budget auf, verfügt 
im Rahmen der Satzungen über Finanzkompetenzen und genehmigt die Jahresrechnung. Obwohl nach Ge-
meindegesetz die Wahlmöglichkeit besteht, eine Abgeordnetenversammlung zu schaffen oder darauf zu ver-
zichten, sprechen oft politische Gründe für die Einsetzung dieses Gremiums. Das Bestehen einer Abgeordne-
tenversammlung kann als Ausdruck besonderer Bedeutung eines Gemeindeverbands gewertet werden. Bei 
einer Abgeordnetenversammlung wird die politische Verantwortung für die wichtigsten Beschlüsse auf eine 
breitere demokratische Grundlage gestellt.  
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12.2 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten 
 
12.2.1 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten 

Das revidierte Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz, GG) ist auf den 1. Januar 2019 in 
Kraft getreten. Somit können Gemeinden für öffentliche Aufgabenbereiche selbstständige Gemeindeanstalten 
gründen. Die Gründung erfolgt mit der Genehmigung einer Anstaltsordnung beziehungsweise mit deren Ge-
nehmigung durch die zuständigen Organe. Die Gemeindeabteilung hat für einen Leitfaden erstellt. Dieser hat 
zum Ziel, die Vor- und Nachteile, die Eigenschaften sowie die Gründungsvoraussetzungen einer selbstständi-
gen Gemeindeanstalt aufzuzeigen. Der Rechtsdienst der Gemeindeabteilung bietet zudem beratende Unter-
stützung. Die Anstaltsordnung ist dem Rechtsdienst zur Vorprüfung einzureichen. Für die Überprüfung seitens 
des Kantons sind gut vier Wochen einzuplanen. Die selbständigen öffentlich-rechtlichen Gemeindeanstalten 
führen eine eigene Rechnung. Sollen jedoch steuerfinanzierte Aufgabenbereiche ausgelagert werden, ist die 
Rechnung der selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt in die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde zu 
konsolidieren.  
 

 

12.2.2 Errichtung selbständig öffentlich-rechtliche Anstalten 

Zur Errichtung einer selbstständigen öffentlich-rechtlichen Gemeindeanstalt bedarf es der Annahme der An-
staltsordnung durch die Gemeindeversammlung beziehungsweise den Einwohnerrat und der Genehmigung 
durch den Regierungsrat. Auch Änderungen der Anstaltsordnung sind durch die Gemeindeversammlung be-
ziehungsweise den Einwohnerrat beschliessen zu lassen und bedürfen der Genehmigung durch den Regie-
rungsrat.  
 

 

 

12.2.3 Anstaltsordnung 

Die Grundlagen der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Gemeindeanstalt sind in einer Anstaltsordnung zu 
regeln. Diese enthält insbesondere Bestimmungen gemäss § 3b Abs. 1 lit. a) bis h) Gemeindegesetz. 
Abs. 2 sieht vor, dass als Kontrollstelle die Finanzkommission oder eine externe Revisionsstelle eingesetzt 
werden kann. Die externe Revisionsstelle muss über die entsprechende eidgenössische Zulassung gemäss 
den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Re-
visoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) vom 16. Dezember 2005 verfügen. Für weitere Fragen steht der 
Rechtsdienst der Gemeindeabteilung zur Verfügung. 
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Beispiele 
 

 
Zahlende 
Gemeinde 

 

 
Empfänger- 
Gemeinde 

Schulgeld Primarstufe, Betriebskosten 
2120.3612 

2120.4612 

Schulgeld Primarstufe, Anlagekosten 2170.4612 

Schulgeld Oberstufe, Betriebskosten 
2130.3612 

2130.4612 

Schulgeld Oberstufe, Anlagekosten 2170.4612 

 

13.1.3 Basisjahr, Zahlungsjahr 

 
Die Schulgeldberechnung hat zwingend jährlich zu erfolgen. Damit wird der sich verändernden Kostenstruktur, 
Zins- und Annuitätssätzen Rechnung getragen. Als Basisjahr ist das zweite dem Zahlungsjahr vorausgehende 
Jahr bezeichnet. Der Schulgeldberechnung werden somit die Zahlen der Jahresrechnung mit den Schülerzah-
len gemäss Schulstatistik vom November des Basisjahres zugrunde gelegt. 
 
In den Monaten März bis Juni des folgenden Jahres können die Berechnungen erstellt und den betroffenen 
Gemeinden eröffnet werden. Dies versetzt die zahlenden und auch die rechnungsstellenden Gemeinden in 
die Lage, die Schulgelder für das kommende Jahr relativ genau zu budgetieren. 
 
Die Rechnungsstellung erfolgt dann aufgrund der genauen Schülerzahlen nach Ablauf des 1. Schulsemesters 
(wenn allfällige Mutationen bekannt sind). 
 
Schematische Darstellung des Ablaufes:  
 

 

 
 

13.1.4 Weiterverrechnung Lehrerlohnanteile 

Mit dem neuen Ressourcierungsmodell für die Volksschulen entfällt ab Schuljahr 2020/21 die Weiterverrech-
nung der Lehrerlöhne. Die Gemeindeanteile werden vom Kanton Aargau neu direkt an die politischen Wohn-
gemeinden der Schülerinnen und Schüler in Rechnung gestellt. Hingegen ist sicherzustellen, dass weiterhin 
eine Weiterverrechnung für die Kosten der Schulleitung erfolgt. 

Jahr 0

Basisjahr

Jahr 1

Berechnungsjahr

Jahr 2

Zahlungsjahr

Schuljahr 0/1 Schuljahr 1/2

Schülerzahl für

Rechnungs-
stellung

Schülerzahl für

Berechnung

Berechnung

Eröffnung

Budgetierung
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13.2 Kostenrechnung 

13.2.1 Begriff und Zweck 

Ziel der Kostenrechnung ist der differenzierte Ausweis der Wirtschaftlichkeit und die Bereitstellung von Ent-
scheidungs-, Führungs- und Kalkulationsgrundlagen. Mit der Betriebsbuchhaltung werden die tatsächlichen 
Kosten für eine bestimmte Organisationseinheit oder für eine erbrachte Leistung ermittelt. Durch die Kosten-
rechnung können der Preis für Dienstleistungen berechnet und die Grundlagen für Vergleiche (Benchmarking) 
geschaffen werden. 
 
Die Betriebsbuchhaltung (BEBU) baut auf den Daten der Finanzbuchhaltung (FIBU) auf. Der Aufwand wird mit 
der Kostenartenrechnung abgegrenzt (Zeitabgrenzung, kalkulatorische Abschreibungen und Zinskosten) und 
zeigt die effektiven Verhältnisse. Die Kostenstellenrechnung sagt aus, wo die Kosten und die Kostenträger-
rechnung für was die Kosten angefallen sind.  
 

Die Führung einer Betriebsbuchhaltung ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. 

Erfolgsrechnung der Finanzbuchhaltung

Aufwand Ertrag

Sachliche

Abgrenzung

(Differenz 

Aufwand/Kosten)

Ertrag

betrieblich objektiv?

NeinNein
Aufwand

betrieblich objektiv?

Kostenartenrechnung

Einzelkosten

Direkte Kosten

Gemeinkosten

Indirekte Kosten

Kostenstellenrechnung

   Kostenträgerrechnung

Einzel-

kosten

Gemein-

kosten

Erlös

Ja

Ja

Erfolg
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Beispiel: Die Transportunternehmung Langholz AG kauft einen neuen Lastwagen 
Kaufpreis: Fr. 150'000.00 
Lebensdauer: 8 Jahre 
Leistung: 500'000 km 
 
Variante 1: Lineare Abschreibung nach der Zeit 
Fr. 150'000.00 : 8 Jahre = Fr. 18'750.00 Abschreibungen pro Jahr 
 
Variante 2: Abschreibung nach der Leistung 
Fr. 150'000.00 : 500'000 km = Fr. 0.30 pro km 
 
Abschreibungstabelle 

Jahr Gefahrene km Abschreibung Fr. Restwert Fr. 

20_1 40'000 12'000.00 138'000.00 

20_2 60'000 18'000.00 120'000.00 

20_3 25'000   7'500.00 112'500.00 

usw.    

 
Variante 3: Abschreibung vom Restwert (Buchwert) 
Jedes Jahr wird 40 % vom Restwert abgeschrieben. 
 
Abschreibungstabelle 

Jahr Abschreibung Fr. Restwert Fr. 

20_1 60'000.00 90'000.00 

20_2 36'000.00 54'000.00 

20_3 21'600.00 32'400.00 

20_4 12'960.00 19'440.00 

20_5   7'776.00 11'664.00 

20_6   4'666.00   6'998.00 

20_7   2'799.00   4'199.00 

20_8   1'679.00   2'520.00 * 

 
* Diese Abschreibungsmethode führt rechnerisch nie zum Restwert Null. Deshalb schreibt man im letzten Jahr 
den ganzen Restwert ab. 
 
Variante 4: Abschreibung vom Wiederbeschaffungswert 
Ist in Zukunft mit steigenden Preisen (z.B. Teuerung) zu rechnen, so genügen die auf der Basis der histori-
schen Anschaffungswerte berechneten Abschreibungsbeträge nicht, um mit den in den Verkaufserlösen ent-
haltenen Abschreibungsrückflüssen den Ersatz von Anlagen zu finanzieren.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Wiederbeschaffungskosten Wiederbeschaffungskosten 
am Bilanzstichtag am Ende der geschätzten Nutzungsdauer 
 
 
 

Mögliche Wiederbeschaffungswerte 

Zukünftiger Wiederbeschaffungswert Tageswert 
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Grafische Darstellung von fixen und variablen Kosten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Nutzschwelle 
Die Nutzschwelle (auch Gewinnschwelle, Punkt der totalen Kostendeckung, Break-even-point) zeigt den 
Punkt, bei dem weder Gewinn noch Verlust entsteht. Bei dieser Konstellation ergeben sich folgende Gleichun-
gen: 
 
 
 
 
 
 
Deckungsgrad in %       = Deckungsbeitrag x 100 
                                   Erlös 
 
 
Berechnung wertmässige Nutzschwelle: 
 
 
 
 
 
 
 
Berechnung mengenmässige Nutzschwelle: 
 
 
 
 

Selbstkosten = Nettoerlös 

Deckungsbeitrag = Fixkosten 

Fixkosten x 100 
                                                               = Erlösziel für Nutzschwelle 
% Deckungsbeitrag (Deckungsgrad) 

Fixkosten  
                                                               = Mengenziel für Nutzschwelle 
Deckungsbeitrag pro Mengeneinheit 
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13.2.6 Beispiel eines schematischen Betriebsabrechnungsbogens 

 

 

Bezeichnung Aufwand 
Ertrag 
Fibu 

Sachliche 
Abgrenzung 

Kosten 
Erlös 
BEBU 

Vorkosten- 
stelle 

Hauptkosten- 
stelle 1 

Hauptkosten- 
stelle 2 
VVGK 

Verwaltung/ 
Vertrieb 

Produkt 1 Produkt 2 

Einzelkosten 
1 2 3 

Gemeinkosten 
1 2 3 

Total 
X X 5 X X X X X X 

Umlage Vorkostenstelle 
6 

Umlage Hauptkostenstelle 1 

Herstellkosten 
8 8 

Umlage Hauptkostenstelle VVGK 
9 

Selbstkosten 
10 10 

Verkaufserlös 
11 11 

Erfolg 
15 14 13 12 12 

1 Übernahme des zeitlich abgegrenzten Aufwandes der Finanzbuchhaltung 
2 Sachliche Abgrenzung 
3 Kostenarten der BEBU 
4 Umlage der Kostenartenrechnung :  -  Einzelkosten auf Kostenträger 

                                                          -  Gemeinkosten auf Kostenstellen 
5 Das Total der Kostenarten muss dem Total Kostenstelle plus Kostenträger entsprechen 
6 Umlage der vorgelagerten Kostenstelle auf andere Kostenstellen 
7 Umlage der Hauptkostenstelle 1 auf Kostenträger 
8 Herstellkosten pro Produkt 
9 Umlage der Hauptkostenstelle 2 (Verwaltungs- und Vertriebs-GK) auf Kostenträger 

10 Selbstkosten pro Produkt 
11 Übertrag der Erlösarten auf die Kostenträger 
12 Erfolg pro Produkt 
13 Ausweis des Gesamterfolgs der Betriebsbuchhaltung  
14 Total sachliche Abgrenzungen 
15 Ausweis des Betriebserfolgs der Finanzbuchhaltung 

6 6 6 

7 7 
7 

9 
9 

11 
11 
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14 WOV, MWST, IKS  

14.1 Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WOV) 

14.1.1 Grundidee von WOV 

Die Einführung der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WOV) führt zu einer umfassenden Reform der 
politischen und operativen Führung. Mit dem Einsatz von modernen Führungssystemen und -instrumenten 
kann die Verwaltung ihre Aufgaben effektiver, effizienter, wirksamer und zielorientierter erbringen. Grundele-
ment ist eine Verlagerung der Steuerung von den Mitteln (Input) zu den Leistungen (Output) und Wirkungen 
(Outcome). Mit definierten Leistungen sollen bestimmte Wirkungen erzielt werden. Es wird im Voraus festge-
legt, welche Leistungen in welcher Quantität und Qualität zu erbringen sind und wie viele Mittel dafür zur 
Verfügung stehen. WOV kann als Philosophie verstanden werden, die sich über alle Ebenen der Führung 
erstreckt und sich aus verschiedenen Elementen zusammensetzt. Viele der integrierten Ideen sind nicht grund-
sätzlich neu. Neu ist jedoch der ganzheitliche Ansatz, der die politische und administrative Ebene einbezieht. 
 
Folgende Grundideen sollen mit WOV verwirklicht werden: 
 
Leistungsorientierte Finanzierung: Es werden Leistungen finanziert und nicht Verwaltungseinheiten. Die 
Leistungen sind durch Ziele und Überprüfungskriterien definiert. Die Gemeindeversammlung bzw. der Ein-
wohnerrat beschliesst die finanziellen Mittel, die Ziele und die Kriterien. Die Finanzseite wird gezielt mit der 
Leistungs-/Wirkungsseite verknüpft. 
 
Kundenorientierung: Eine bedarfsgerechte Kundenorientierung (z.B. Eltern, Kinder, Sportvereine, Parteien, 
Einwohner) soll dazu führen, dass die Verwaltung ihre Leistungen bewusster definiert und alle ihre Aktivitä-
ten auf diese Leistungen, deren Qualität und die Kosten ausrichtet. 
 
Unternehmerisches Denken und Handeln: Die finanziellen Mittel werden global und unter Umständen für 
mehrere Jahre bewilligt (Globalbudget). Dadurch entstehen unternehmerische Handlungsspielräume für die 
Zielerreichung. 
 
Zielorientierte Führung: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren sich an den Zielen und Überprüfungs-
kriterien und übernehmen unternehmerische Mitverantwortung. Die Vorgaben der politischen Führung set-
zen betriebliche Planungsinstrumente voraus (z.B. betrieblicher Leistungsauftrag). 
 
Übereinstimmung von Aufgaben-, Ressourcen- und Resultateverantwortung: Die Übereinstimmung 
von Aufgaben-, Ressourcen- und Resultateverantwortung bildet die Grundlage für eine echte Delegation und 
fördert die Motivation und Eigenverantwortung aller Mitarbeitenden. Die Delegation der operativen Aufga-
benerfüllung auf Stufe Verwaltung führt zu einer Stärkung der strategischen Führung auf politischer Ebene. 
 
Leistungsvergleich: Leistungsvergleiche bilden die Grundlage für internen und externen Wettbewerb. Da-
mit wird der optimale Einsatz der finanziellen Mittel und die Ausrichtung auf die tatsächlichen Kundenbedürf-
nisse sichergestellt. Leistungsvergleiche liefern die Angaben für die Festlegung der Qualität und die Defini-
tion der gewünschten Standards. 







https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/sectorInfos/tableOfContent.xhtml?publicationId=1004706&winid=442964
https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/sectorInfos/tableOfContent.xhtml?publicationId=1004706&winid=442964
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Vorsteuerabzugskürzung in der Erfolgsrechnung 
Richtet das eigene Gemeinwesen Zuschüsse an eine Funktion aus oder deckt deren Defizit, so handelt es 
sich um Subventionen. In Art. 18 MWSTG sind die Leistungen aufgeführt, die nicht als Entgelt gelten und 
deshalb in der Regel zu einer Kürzung des Vorsteuerabzugs führen.  
Eine Vorsteuerabzugskürzung ist auch vorzunehmen, wenn in der Erfolgsrechnung ausgenommene Umsätze 
erzielt werden, wie Verzinsungen (Konto 4409.01) über 10'000 Franken oder 5 % des Gesamtumsatzes der 
ER oder generell bei Lösch-/Hydrantenbeiträge der Funktion Feuerwehr (Konto 1500.3612.01) an die Funktion 
Wasserwerk, sofern sie nicht zu versteuern sind. Die Vorsteuerkürzung ist mit der 4. Quartalsabrechnung 
vorzunehmen.  
 
Vorsteuerabzugskürzung der Investitionsrechnung bei Spezialfinanzierungen 
Werden Investitionen mit von der Steuer ausgenommenen Umsätzen finanziert, ist die Vorsteuer in der Inves-
titionsrechnung verhältnismässig zu kürzen. Der Vorsteuerabzug ist bei der effektiven Vorgehensweise nach 
Massgabe der erwarteten ausgenommenen Umsätze laufend (d.h. in jeder Steuerabrechnung) zu kürzen. 
Wenn das Investitionsvorhaben vollendet und der mit ausgenommenen Umsätzen finanzierte Anteil bekannt 
ist, muss der zulässige Vorsteuerabzug im Nachhinein genau berechnet werden.  
 

14.2.8 Gebührenreglemente 

Die Gebührenreglemente der Gemeinden müssen den Hinweis enthalten, dass die Mehrwertsteuer auf die 
Gebührenzahler überwälzt wird. Die MWST darf allein gestützt auf die bundesrechtlichen Vorschriften nicht 
belastet werden.  

14.2.9 Rechnungsführung 

Am Rechnungsgrundsatz des Bruttoprinzips wird festgehalten. Die Mehrwertsteuer wird jedoch als Durchlauf-
posten betrachtet und darf deshalb als Aufwand- bzw. Ertragsminderung verbucht werden. Zur Verfügung 
stehen dazu die Brutto- oder die Nettomethode. Bei der Bruttomethode werden Aufwand, Ertrag, Ausgaben 
und Einnahmen inkl. MWST auf die entsprechenden Konti verbucht. Ende Abrechnungsperiode (Quartal) wer-
den Umsatzsteuer und Vorsteuer auf separate Konti in der Bilanz verbucht. Bei der Nettomethode wird die 
MWST sofort auf die Bilanzkonti verbucht. Dies bedeutet, dass für jede vorsteuerberechtigte Faktura zwei 
Buchungen erfolgen, dafür entfallen Ende Abrechnungsperiode die Umbuchungen. Bei der Abrechnung mit 
Pauschalsteuersätzen ist die abzuliefernde Steuer als Ertragsminderung zu verbuchen; die Vorsteuer entfällt. 
 
In der Bilanz sind bei Anwendung der effektiven Abrechnung (Steuer auf Umsatz abzüglich Vorsteuer) für 
Vorsteuer und abzuliefernde MWST separate Konti zu führen, wobei bei der Vorsteuer nach Erfolgsrechnung 
und Investitionsrechnung zu unterscheiden ist. Die Steuerpflicht nach Funktionen macht es nötig, die erforder-
lichen Konti für jede steuerpflichtige Funktion anzulegen. Im Kontenplan sind dafür folgende Konti reserviert: 
 
Beispiel Wasserwerk 
10192.01 MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk 
10192.02 MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk 
20022.01 MWST-Umsatzsteuer Wasserwerk 
20022.80 MWST-Abrechnungskonto 
 
Die Führung des Kontos 20022.80 MWST-Abrechnungskonto ist fakultativ. Es erleichtert jedoch die quartals-
weise Abstimmung, in dem auf dieses Konto quartalsweise die Abrechnungsbeträge (Debitoren und Kredito-
ren) aller pflichtigen Funktionen übertragen werden. Der Kontensaldo entspricht dem Guthaben oder der Zah-
lungsverpflichtung gegenüber der MWST-Verwaltung und stellt sich auf Null, wenn der Zahlungsausgleich 
erfolgt ist.  
Bei der Abrechnung mit Pauschalsteuersätzen wird der Steueranteil als Ertragsminderung ausgewiesen und 
auf Konto 20022.01 verbucht. Die Ermittlung und Verbuchung der Vorsteuer entfällt.  

14.2.10 Abrechnungsart 

Über die Steuer wird grundsätzlich nach vereinbartem Entgelt abgerechnet (Art. 39 MWSTG). Entgeltsminde-
rungen wie Skonto, Preisnachlass, Verlust oder Rückzahlung können vom steuerbaren Umsatz im Zeitpunkt 
der Verbuchung abgezogen werden. Die Eidg. Steuerverwaltung kann auf Gesuch hin die Abrechnung nach 
vereinnahmtem Entgelt gestatten.  










